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Danzig und seine Fremdenindustrie. ■as
rso

Von Dr. Erich Posdzech. efs
W ir stehen jetzt in der an sich zwar kurzen, für 

die Ausnutzung der Danziger Zahlungsbilanz aber 
wichtigsten Jahreszeit; die wenigen Sommermonate, 
die uns zur Verfügung stehen, müssen genutzt werden, 
da sich Danzig und seiner Volkswirtschaft die beste 
Gelegenheit bietet, im Interesse der Fremdenindustrjo 
gerade in diesem Jahreszeitabschnitt nutzbringendes 
zu leisten.

Haben wir in Danzig eine planmäßig auf- und aus
gebaute Fremdenindustrie, wie sie den ganzen Ver
hältnissen nach eigentlich notwendig erscheint? W ir 
besitzen zwar eine Hotelindustrie, wir haben normale 
Veranstaltungen jeder A rt wie sie eine Durchschnitts
stadt in Europa heute jederzeit in gleicher oder ähn
licher Form bietet, w ir haben das eigentliche Verkehrs
gewerbe, wir hatten eine Messeaktiengesellschaft, wir 
schätzen uns auch heute noch imBesitz einer Verkchrs- 
zentrale, die sich redlich — leider fast ohne staatliche 
Unterstützung — um die Fremdenwerbung bemüht; 
damit ist der Kreis dessen, was zur eigentlichen 
Fremdenindustrie in der Freien Stadt Danzig gehört, 
aber auch geschlossen.

Verlohnt es sich nun überhaupt, von einer Fremden
industrie im engeren Sinne zu sprechen, oder dieser 
irgend welche Förderung angedeihen zu lassen?

Wir in unserem kleinen Freistaat haben jeden 
Grund, Maßnahmen, die geeignet sind, eine Aktivierung 
unserer Zahlungsbilanz herbeizuführen, weitgehendst 
zu unterstützen, da, auch dieses scheint vielen Staats
bürgern immer noch nicht klar geworden zu sein, wir 
hierdurch nicht nur indirekt der Allgemeinheit w irt
schaftlich nützen, sondern weil eine gesunde W irt
schaftsführung unabweisliche Vorbedingung für jede 
Handlungsfreiheit — auch auf politischem Gebiet — 
nicht zuletzt für unsere Freie Stadt Danzig ganz 
besonders ist.

Die Zahl der Danzig besuchenden Fremden betrug 
vor dem Kriege etwa 70000 — 80000 ipi Jahres
durchschnitt, sie hat sich, den Ergebnissen der Statistik 
zufolge, auf rund das Doppelte im abgelaufenen 
Kalenderjahr erhöht.

Auf Grund vorsichtiger Schätzung ergibt sich aus 
diesem Fremdenverkehr die Tatsache, daß Danzig einen 
Geldzustrom durch die Fremden von mindestens 10, 
sehr wahrscheinlich aber 12 Millionen Gulden 
jährlich erhält.

Ist es nun, so fragt man sich weiter, möglich, 
diesen Fremdenzjjstrom, noch mehr aber den Geld
zustrom nach Danzig zu erhöhen?

Eine solche Frage muß nach Lage der Dinge 
durchaus im bejahenden Sinne beantwortet werden. 
Dank der Tätigkeit der Verkehrszentrale und vermöge 
der Propaganda der einzelnen Vereine und Verbändo 
sehen wir schon in diesem Jahre Erfolge durch die 
sich von Jahr zu Jahr steigernde Zahl der Kongresse 
und Tagungen aller Art.

So begrüßenswert an sich eine solche Frei« 
verkohrsteigorung ist, genügt sie für uns jefT 
keineswegs, da auch diese fachlichen Zusainmenk*n' 
nicht immer in Danzig stattfinden werden. |g

W ill man nun eine ausgedehnte Propapandya, 
Danzig treiben, ist man bestrebt, Danzigs Fre# x 
industrie zu beleben, so muß eine solche FeldscbKid
wie ich mich ausdrücken möchte, in zwei Pb%eri
nicht nur vorbereitet, sondern auch m it der gl», ] 
Energie allseitig durchgeführt werden. eui

Ein solcher Arbeitsplan hätte also in erster Prd 
das Hauptziel, d ie  W e rb u n g  in  die F e r n 0’®1' 
t ra g e n ,  während als zweites Moment die g ele>>\ 
ne te  W erbung  am Orte ,  während der Ff®.t 
innnerhalb der Freistaatgrenzen weilt, in Aktion tlC1 

Für die Fernwerbung kommt in allererster  ̂
das schlagwortartigo Material (Wortreklame), V  
aber auch eine wirksame Bildreklame in Frage, 
wäre getan, wenn in erster Linie jeder Gaststf 
inhaber, auch andere Geschäftsleute, welche Vd 
düngen großer Zahl nach auswärts haben, kommen' 
für in Betracht, seine gesamte Geschäftskorrespoö? 
m it Bildwerken aus Danzigs Natur und Gescb1* 
sckmücken würde. Meine seinerzeitige, dem ßß
der Post- und Telegraphenverwaltung gegeben®.
regung fiel, wenn auch nicht sofort, so doch e.liftr

Monate später in der Weise auf fruchtbaren -B®«'*’
als eine Markenserie der Danziger Briefmarken 
mehr die Propaganda für Danzig im Bilde 
weite W elt hinausträgt. Es wäre nur zu WüöB 
daß auch die unteren Markenwerte einen entspW 
den Bildschmuck erhalten, da gerade dies® j 
häufigsten, zu vielen Hundorttausenden jährlich 
die Grenzen wandern.

Für die Fern Werbung kommt, soweit es si<d* 
die Propaganda im Deutschen Reich handelt j 
Moinont der billigeren Lebenshaltung vor all0 s s 
Betracht. Wio mir namhafte Hotelfachleute aiP , 
Reiche wiederholt versichert haben, wohnt und y 
man in der Freien Stadt Danzig nicht unerb® 
billiger, als in gleichen deutschen Orten.

Anders wäre die Propaganda in Polen zu beb? „</hier kann, da der Pole gesellschaftliche und sensat1̂  
Veranstaltungen besonders liebt, mit gutem.L 
auf die konkurrenzlosen Darbietungen in Dan^F f | 
Zoppot nur immer wiederholt verwiesen werde11' ^  
bei uns goboton wird, kann heute z. B. Gding011 gm 
annähornd, Heia überhaupt nicht bieten.

Die Fernwirkung einer Propaganda muß lp ^ ii 
weise dadurch untorstützt werden, daß alle di°J ^
Verbindungen, die eine schikanefreie Ein- und y ^  | 
ermöglichen, nicht nur eifrig propagiert, sonL^i 
allem auch weitgehendst im Rahmen des einR6 
.Bedarfs ausgebaut werden.
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I las t  ebenso wichtig wie die Fernwerbung ist die 
o r 1 a ü 11 ''Ve r:> Un^ am Orte selbst, hierzu gehört

Anschauliche Propaganda durch Hervorkehren der 
[ehensWürdigkeiten der verschiedensten A rt am ein- 
elnen Objekt.

Erieichterung des Verkehrs mit den Behörden. 
Vereinfachung des Meldezettels usw)
. Ausdehnung der Wochenendfahrten -  hier steckt 
ir Danzig noch viel m den Kinderschuhen -  auf 
|  anwesendenFremdto. (Dadurch lernen die Fremden 
xe Naturschönheiten der weiteren Umgebung kennen.)

Auslegung von Fragebogen in den Hotels und 
aststatten, die den Gast darüber um Auskunft 
rsuchen, was ihm einesteils besonders zugesagt oder 
eiaden hat und was er andererseits beanstandet.

■n rli 11 Prang modernster technischer Neuerungen 
?!.n psamten Verkehrsgewerbe, soweit es die vor- 

f?estatton: (Ich erinnere hierbei an 
k , ™ i  daü es) noch garnicht so lange her ist,

V  , “  v tn 'u ^ Zlg udaS ■°rSt0 Hotel fließendem 
/  f  Fremdenzimmern auszustatten begann.)
lW] nS t A dingi der Speisekarten durch reichhaltige 
ir ich te  Aniorderungen gerecht werdende Spezial-

Kontrolle und Schutz der Fremden gegen Aus- 
.äii ungen der verschiedensten A rt (zu hohe Preis- 

krderungen bei kleinen Aufträgen an Gewerbe- 
0 -1, en<t0 ’ übermäßig hohe Trinkgeldforderungen von 
weiten der Bedienung usw.).
ei Soweit diese kleine Blü ten lese  der d irek ten  und 
«direkten 1 ropagandamöglichkeiten. A lle  diese hier 
1
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aufgeführten Winke und Vorschläge zur Förderung 
der Danziger Fremdenindustrie genügen allein nicht, 
wenn die Staatshilfe auf der einen Seite und die 
Mithilfe eines großen Teiles der Bevölkerung, den es 
in erster Linie angeht, versagt. Ich erinnere nur 
daran, daß erst kürzlich in Berlin die Stadtverordneten
versammlung Mk. 175000,— für 1927 bewilligte, welche 
ausschließlich für Zwecke des Fremdenverkehrsbüros 
diesem zur Verfügung stehen, ich verweise auch ferner 
auf München, das für ähnliche Zwecke Mk. 500000,— 
bewilligt hat. Wenn man dagegenhält, daß die 
Danziger Verkehrszentrale einen Zuschuß von nur 
G 10000,— erhält, so kann man sich schließlich nicht 
darüber wundem, daß der einzigen Stelle in Danzig, 
welche sich hauptamtlich mit Fremdenverkehrsfragen 
beschäftigt, nur ein ganz geringes Tätigkeitsfeld 
a conto ihrer Finanzen zur Verfügung steht.

Man gibt von Staatswegen sehr viel Geld aus, 
hier wäre eine höhere Ausgabe am Platze, da jeder 
Gulden, der in diese Kanäle fließt, vielfältig der 
Danziger Wirtschaft wieder zutückgegeben wird.

Wenn man die in diesen Zeilen skizzierten ßicht- 
nmen beherzigen würde, und wenn jeder an seiner 
Stelle, vor allem aber diejenigen, die es angeht, in 
erster Linie praktische Arbeit leisteten, dann wären 
w ir recht bald mit Danzigs Fremdenindustrie ein 
gutes Stück weiter gekommen.
, Zur Fremdenwerbung gehört, genau so wie zum 
Krieg führen: Geld, Geld und nochmals Geld. W ill 
man Erfolge sehen, dürfen anfängliche Opfer nicht 
gescheut werden.

D

P/e S t e u e r Ä egünstigung der Beteiligungs-Gesellschaften.
(Holding- und Trust-Compagnien.)

Von Justizrat Gustav Zander, Danzig.

i"

;!

J er1 Schwofzllr6n 1i 17W2? ^ e n  die einzelnen Kantone 
vir [>! ‘ t  aus offensichtlich attraktiver Steuerpolitik 
¿ Ä S ' r V * 1,* (Holdinggesellneliafton, 
Vu.stnmr, ,  , besond0ro steuerliche Ver-
Otzes^W r!« °W fU hvt. So enthält der § 35 des Ge- 
¡OrK-li , /  *' ,die direkten Steuorn für den Kanton 
i “  2,)t f f-  1917 folgende Bestimmung:

»Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in 
f ei, dauernden Verwaltung von Beteiligungen an 

nc Unternehmungen besteht, (Trust-
geseuschaften, Holding-Companien) haben nur eine 

1 .^aPKalsteuer von V2 °/oo des steuerpflichtigen 
] KaPitals zu entrichten.“

los ('¡oc^rld,<m Uuzern lautet der entsprechende § 20
Gesetzes vom 22. 9. 1922:

t| »Aktiengesellschaften und Kommandit-Aktien- 
dai e d reten’ die sich ausschließlich mit der 

| | r 1 ‘r il<fen Verwaltung von Beteiligungen an andern
i I !! ',?r" ebmungen befassen, kann von der Gcmoinde- 

>e torde mit Genehmigung dos Regierungsrates 
}f x ie für Aktiengesellschaften vorgesehene Steuer 

118 auf V* ermäßigt werden.“ 
j  “ W o n  Basel-Stadt ist im §5 des Gesetzes botr. 
V  J0stenerung der anonymen Erwerbsgesellschaften 

23- 6. 1921 bestimmt:

I«

»Gesellschaften, die sicli hauptsächlich mit der 
dauernden Verwaltung von Beteiligungen und 
anderen Unternehmungen befassen, haben nur eine 
Kapitalsteuer von 1 vom Tausend für das ein
bezahlte und von */i vom Tausend für das nicht 
exnbezahlte Kapital zu entrichten.“

Das Genfer Steuergesetz Art. 65 vom 24.3.1923 lautet: 
»Los sociétés mentionnées à l ’art. 60 (sociétés 

anonymes, sociétés en commandite par actions, 
sociétés coopératives-, sociétés ayant un but éco
nomique) y jui ont pour but exclusif l ’administration 
do participations financières à d’autres entreprises 
etahlies à l ’étranger ou dont le bénéfice provient 
uniquement d’entreprises étrangères affiliées, telle 
que Trusts, Holding Cy, ainsi que celles qui, tout 
en ayant leur siège .dans le canton, n’ont aucune 
activité en Suisse, ne sont soumises qu’à un impôt 
annuel de Va pour mille de leur capital versé et 
de Vi pour mille de leur capital non versé.“

Nach diesen gesetzlichen Verordnungen ist für die 
Schweiz der Begriff der Beteiligungs-Gesellschaften 
dahin festgestellt : „ G e s e l l s c h a f t e n ,  d i e ■ s i c h 
a u s s c h l i e ß l i c h  ( o d e r  h a u p t s ä c h l i c h )  
m i t  d e r  d a u e r n d e n  V e r w a l t u n g  v o n  
B e t e i l i g u n g e n  an a n d e r e n  U n t e r e  
n e h m u n g e n  b e f a s s e  n.“ Die Schweiz behandelt 
also alle Gruppen von Beteiligungs-Gesellschaften 
gleich. Dort haben die Steuervergünstigung ' sowohl 
die A n l a g e - G e s  e s e l l s c h a f t e n  (Investment

To g g we i 1er, Die Holding Company in  derSehweiz 1926.
b e n n e  i  d e r ,  Steuersystem und Steuerpolitik in der 

Schweiz, Veröffentlichungen der Steuerstelle des Reichs- 
verhand|3Heit3 1925 Im  übrigen: F r ie d l  ä n d e r, Konzern- 
recht i927 S. 115 fl. Rosendorif, Die rechtliche Organisation 
der Konzerne.

G e i le r ,  Gesellschaftliche Organisationsformen 1922.
,, b l o c  li t  h c i m , Die rechtliche Organisation der K a r

telle 1922.
H a u s s m a n n , Die Tochtergesellschaft 1923.



540

Trust), wie die E f f e k t e n - U e b e r n a h m e - G e -  
S e i l s c h a f t e n ,  wie auch die K o n t r o l l - G e -  
s e l l s c  h a f t e n  (Holding-Gesellschaften). In  der Tat 
ist bei der Flüssigkeit der von Liefmann (Beteiligungs- 
Gesellschaften) eingeführten Begriffsbestimmung der 
einzelnen Gruppen auch kaum zweckmäßig, die einzelnen 
Gruppen steuerlich verschieden zu behandeln. Zweck
mäßiger ist es jedenfalls, Einschränkungen, die nicht 
unbedingt erforderlich sind, zu vermeiden, und den 
Unternehmungen die Freiheit zu lassen ihre Beteiligungs- 
Gesellschaften den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. 
Das um so mehr, als die Bezeichnungen der einzelnen 
Gesellschaftsformen schwanken und im Wirtschaftsleben 
hin und wieder auch für andere Zwecke (Konzern- 
Gesellschaften, Kartelle, Interessengemeinschaften, 
Dachgesellschaften) Verwendung finden.

Das Schweizer Vorbild hat die Freie Stadt Danzig 
veranlaßt, aus gleichen Gründen in Danzig nieder
gelassene Beteiligungs-Gesellschaften steuerlich zu 
begünstigen. Dabei ist vorsucht worden, eine eigene 
von dem Schweizer Recht abweichende Begriffs
bestimmung der steuerlich zu begünstigenden Ge
sellschaften einzuführen.

Der § 4 g des Körperschaftssteuergosetzes vom 
27.3.2b. (G. Bl. S. 102) erklärt für körperschaftssteuerfrei: 

„ G e s e l l s c h a f t e n , d i e  o h n e  e i g e n e  
i n d u s t r i e l l e  oder g e w e r b l i c h e  T ä t i g k e i t  
a u s z u ü b e n ,  l e d i g l i c h  A k t i e n  o d e r  
a n d e r e  A n t e i l e  an a n d e r e n  i n l ä n 
d i s c h e n  o d e r  a u s l ä n d i s c h e n  E r 
w e r b  s g e s e 11 s c h a f t e n b e s i t z e n  u n d  
d e r e n  G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t  s i c h  a u f  
d i e  K o n t r o l l e  u n d  V e r w a l t u n g  
i h n e n  n a c h  g e o r d n e t e r  o d e r  m i t  u n d  
i n  i h n e n  z u s a m m e n g e s c h l o s s e n e r  
G e s e l l s c h a f t e n  d e r  g e n a n n t e n  A r t  
b e s c h r ä n k  t.“

In  dieser Begriffsbestimmung finden sich folgende 
negative und positive Elemente nebeneinander gereiht:

1. N e g a t i v e  V o r a u s s e t z u n g e n :
a) keine eigene industrielle Tätigkeit,
b) keine eigene gewerbliche Tätigkeit.

2. P o s i t i v e  V o r a u s s e t z u n g e n :   ̂ __
a) das Gesellschaftsvermögen darf lediglich aus 

Aktien und Anteilen an anderen inländischen 
und ausländischen Gesellschaften bestehen,

b) die Geschäftstätigkeit muß auf K o n t r o l l e  
u n d  V e r w a l t u n g  in in- und ausländischen 
Gesellschaften beschränkt sein,

c) die zu b bezeichneten Gesellschaften müssen 
der Beteiligungsgesellschaft entweder nach
geordnet oder mit und  in ihr zusammen
geschlossen sein.

Dieso eigene Begriffsbestimmung erscheint wenig 
glücklich. Es wird nicht ganz leicht sein, die Be
teiligungsgesellschaften so zu konstruieren, daß alle 
Voraussetzungen auf sie zutreffen. Aber auch dann, 
wenn das gelingen sollte, bleiben bei der umständlichen 
Begriffsfeststellung soviel Zweifel, daß eine Aenderung 
der" Bestimmung nicht zu vermeiden sein wird. Zu
nächst erscheint die Anführung der beiden negativen 
Voraussetzungen überflüssig. Wenn die Gesellschaft 
a u s s c h l i e ß l i c h  Kontroll- und Verwaltungsorgan 
anderer Gesellschaften sein muß, dann folgt daraus 
ohne weiteres, daß Gesellschaften, dio  ̂ daneben eine 
eigeno industrielle oder gewerbliche Tätigkeit ausüben, 
(gemischte Holdinggesellschaften) dio Steuerbe
günstigung nicht genießen. Das Gebot des Aus
schlusses einer eigenen industriellen oder gewerblichen 
Tätigkeit ist also gegenüber der positiven Bestimmung 
der Beschränkung auf Kontrolle und Verwaltung 

.nicht erforderlich.

®ni
Unklar und auch wohl unpraktisch ist die «'Ich 

Bestimmung, daß die Beteiligungs - Gesellucl 
„ l e d i g l i c h “ Aktien oder andere Anteile an aSftka 
inländischen oder ausländischen ErwerbsgesellscHaß 
besitzen darf. Es darf wohl davon ausgegfest 
werden, daß das Wort „besitzen“ hier im landlä is 
nicht im juristisch technischen Sinne gemeripan 
Danach soll also das Vermögen der Gesellige 
l e d i g l i c h  aus Aktien und Anteilen anderer «Tw 
schäften bostehen. Das W ort lediglich ist fjest 
und unklar, zumal nicht angegeben ist, ob dieton 
schrift sich nur auf den Zeitpunkt der Gründungen'! 
auch auf die - ganze Zeitdauer ihres BestehonSml 
ziehen soll; JjP*

Die Gesellschaft soll nach § 4 in einer der W ' 
dos Gesetzes aufgezählten Gesellschaftsformen ’ ^ 
als Verein errichtet werden können. Allo diesh^g 
Seilschaften müssen eigenes Gesollschaftsvei'ir^ 
besitzen. An sich wäre es theoretisch möglich«^, 
im Augenblick der Entstehung einer Goselisch» -au 
gesamte Vermögen ausschließlich aus Aktien' ̂  
Anteilen fremder Gesellschaften besteht. Das r 
dann denkbar, wenn in den Formen der Sachgrü» 
die Gesellschaft errichtet wird und sämtliche [ 
ausschließlich Aktien und Anteile einbringen. J "  
nicht recht möglich ist es, daß dieses so zusätf^p. 
gebrachte Vermögen unverändert bleibt. Es veb»l()U 
sich in dem Augenblick, in dem Dividende» ̂  
andere Vergütungen in die Gesellschaft einfließe»™,u 
Umstände irgendwelcher A rt zum Verkaufe von ̂ ch 
oder Anteilen nötigen. Die Beteihguhgggeseli|pu 
muß auch anderes Vermögen haben, wenn es s1 < ] 
die Ausübung von Bezugsrechten oder um Kafka; 
erhühungen, Sanierungen, um Bildung von H(‘ 
fonds und dergleichen handelt. Das Wort „leut 
wird deshalb aus dem Gesetz entfernt oder ¡J  
mindesten bestimmt werden müssen, daß vfr** 
Zeitpunkt' der Gründung gemeint ist. j

Es ist nicht recht zu erkennen, weshalb djeSy C 
Fassung gewählt worden ist, zumal in den sch woizof 
Vorschriften nichts von derartigen Beschränk 
enthalten ist. Es ist auch nicht erkennbar, W  
Interesse der Staat daran haben könnte, zu vorn* 
daß in den Beteiligungs-Gesellschaften K%  . 
ansammlungen stattfinden. Man sollte glaube»’rd] 
das Interesse gerade umgekehrt darauf gerich Wie 
müßte, Vermögensansammlungen zu begünstig0̂  
der Danziger Wirtschaft zugute kämen. Es w'Wel 
auch empfehlen, don Inhalt des Wortes „bj ĉh 
festzustellen. Ist darunter als Eigentümerin Wie; 
zu verstehen, wio hier vermutet wird, so w» >ei 
klar zu stellen sein. ,A'b

Nach dom Danziger Gesetz dürfen Gesell» 
die die Steuervergünstigung haben sollen, »Z 
Kontroll- „ u n d “ Verwaltungsgesellschaften bc!b  
werden. Dabei ist ein kleiner gesetzcstoO% 
Fehler unterlaufen. Dio Verwaltung ist der umfa» ! 
Begriff, dio Kontrolle stets nur ein Teil W W  
waltung. Denkbar wäre lediglich eine Konti*0. j ^  
das Recht dor Verwaltung. Reine Kontr0 
schäften sind im Rahmen der B oteil igungsgesGh 
als reino Holding- (Kontroll) Gesellschaften ( 
Es wird also statt Kontrolle und Verwaltung • 
müssen, Verwaltung o d e r  Kontrolle. JL.'

Nach Danziger Recht sollen dio S te u e r^  
gungep nur Gesellschaften genießen, die WjWIlea 
waltungsorgan von Tochter- und Konzern-Gese« jp':roi 
sind. Auch diese Beschränkung kennt das ^ jÄ n ; 
Recht nicht. Weshalb der Danziger Geseich tat 
engherzig und ängstlich war, ist nicht beka»

Friodländer 8. 118,
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lannfc ist nur, daß die so geschaffenen Bestimmungen 
Echt den erhofften Erfolg gehabt haben. Sie konnten ihniT . guiiauu utiUOU. Olt) KUXlIltüIl JLJlli
R?-*1 nicht haben, weil alle die, die derartige Gesell-
|p. n fl.ff.ATl Ines 1 .oKoyi vmieT, ------  * 1- . • Ö•chaften ins Leben rufen wollen, sicher sein müssen, 
.au _ sie nicht durch Auslegung unklarer Gesetzes
bestimmungen um die Vergünstigung gebracht werden. 
jS ist zwar bekannt, daß die Steuerverwaltung in 
Ranzig einigen Gesellschaften unter sinngemäßer Aus- 
fgung der Vorschriften des. § 4 g die Vergünstigung 
.ewarnt hat, obwohl eigentlich bei ihnen die hier dar- 
»estellten Voraussetzungen formell nicht vollständig 
«»jagen. Das a°er nicht aus, um attraktiv zu
nmen. Die Auffassungen der Behörden können sich 
ändern und eine Unsicherheit im Gefolge haben, die 
,eiade bei dieser A rt von Gesellschaften'nicht ertragen 
»erden könnte. Es erscheiht deshalb notwendig, die 
Bestimmung des § 4 g zu ändern. Bei dieser Ge
legenheit wäre auch festzustellen, daß die Betoiligungs- 
jfosellschaften nicht nur von der Körperschaftssteuer, 
> ? ? „ .  von allen gegenwärtigen und zukünftigen 
f l f Ä 6Ü7™eS°TOeiT0n d6r Gewerbesteuer, die im 

" i  rdei; Z.eiten wohl zur Ertragssteuer umgewandelt 
£’ rPn ^ usführungen von Dr. Dehn in
r  , . u51 d. Zeitsehr. für 1926 lassen es geraten
f  scheinen auch m dieser Richtung eine klare Rechts- 
i t>ZU 5C 1 . en- Dabei wird es aber auch nötig sein, 
(| >('8unstigung ebensoweit auszudohnen wie es die 

jfCiweiz getan hat und die zu zahlende Vermögens- 
t fu « ,  soweit eine solche von Kapitalgesellschaften 
/  io K;n wird, auf V2—l% o festzusetzen,und das Landes- 
^oueramt ZU ermächtigen, in geeigneten Fällen zeit- 
cli beschrankt (odor unbeschränkt) auf die Vermögens- 
ceuor zu verzichten. °

IWvw... u ------ J ___  ■
d-üen Klars*elltmg bedarf auch noch die 

Gage, wie die über eine Danziger Beteiligun^sgesell-

schaft geleisteten Gewinne einer Danziger Erwerbs
gesellschaft, s o w e i t  G e w in n e  von  der  B e t e i l i 
g u n g s g e s e l l s c h a f t  a u s g e s c h ü t te t  werden,  zu 
versteuern sind.

Da diese _ Einkünfte von Erwerbsgesellschaften her
rühren, die in der Freien Stadt Danzig körperschafts
steuerpflichtig sind, so werden sie nach § 33 Abs. 1 a 
des Eink. St. G. nur mit 70% und nach Abs. 1 b mit 
50% zur Einkommensteuer heranzuziehen sein. Viel
leicht wird es sich empfehlen, im Verwaltungswege 
besondere Vorschriften zu erlassen, nach denen aus 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die 
Verteilung des Jahresergebnisses auf die einzelnen 
Beteiligungen kenntlich zu machen ist.

Nach alledem wird eine Aenderung des § 4 nicht 
zu vermeiden sein.

Das neue Gesetz müßte etwa folgenden Wortlaut 
haben:

„Gesel lschaften, die sich haup tsäch l ich  
m i t  der  d a u e rn d e n  V e r w a l t u n g  von  B e 
te ilig u n g e n  an anderen Unte rnehmungen 
bef assen ( B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f te n ,  
in sbesonde re  T ru s t -G e s e l ls c h a f te n ,  H o l
d in g -G e s e l l s c h a f te n )  s ind  von  der  K ö r 
p e rs c h a f t s s te u e r  und  a l le n  s o n s t ig e n  
E r t r a g s -  u n d  G ew erbe s teu e rn  be f re i t .  
A n  W erm ög enss teue r  haben sie n u r 1/ 2°/0o 
(oder 10/ oo) ih res  s t e u e r p f l i c h t i g e n  V e r 
mögens zu e n t r i c h te n .  Das L a n d e s 
s te u e ra m t  ka n n  so lchen  G ese l l scha f ten  
V e r m ö g e n s s te u e r f r e ih e i t  gewähren . “

Liefmann S. 536; Friedländer S. 119.

Die Stellungnahme des Deutschen Juristentages zur Frage 
der Haftung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Verbände 
j für unzulässige Kampfhandlungen.
a Von Dr. Franz Goerrig, Lohmar (Siegkreis).

G .lm lL  b1eitsi f clltllches Thema stand auf derTages- 
V iew ll8 ! Juristentages die Frage: In-
arhJr u tet em Berufsverein der Arbeitgeber und 
■urelek U a rtlei  ,mzldässige Kampfhandlungen und 
liLu. Jf Aenderungen sind hier, zugleich unter Be- 
f ) i ^ L ,  ^sbindischer Vorbilder, empfehlenswert?“ 
»ei 1S i ieina war deshalb besonders zeitgemäß, weil 
iv l /  - f i b®Torstehenden gesetzlichen Neuregelung des 

ii> f v i stawfrechtes, des Arbeitskampifrechtes und des 
Jern-fAf . Berufsvereine die Frage der Haftung der
^ inne "d^8s  ¿ f f r K a m p f h a n < R u n g e n  im 

88 «¿off. BGB. bei Arbeitskampfen (Streiks, 
fe«r,TwirrUt?6,?’ Passiver Resistenz, Boykottusw.) eine 
-, ■. 016 Roll© spielen wird, und weil die Frage, wie 
’‘n i Ir e . svereine nach dem geltenden Rechte für 
iik  1 a^ 1gc Kam] »fliandlungen haften, und wie weit 
fern r? -f11 . Rechtslage reformbedürftig ist, durch 
||L. A - t 6 letzter Zeit ergangener gerichtlichen 
A  pkeidungen Gegenstand lebhafter Erörterungen 

iy T bach- und Tagespresse geworden ist. 
t  . j° Behandlung der Haftung auf dem Deutschen 

pA- n^a§e verdient weniger wegen des positiven 
«timmungsergebnisses als deshalb weitgehendste 

Beachtung in allen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
i eisen, weil ul dem zur Verbreitung der Verhand-
,71 Sen von Herrn Professor Dr. Nipperdey-Köln er- 

1 atteten eingehenden und schriftüch vorliegenden

Gutachten, in den mündlichen Berichten der Bericht
erstatter, des Herrn Professors Dr. Sinzheimer-Frank- 
furt/M. und des Herrn Syndikus Dr.Nikisch-Dresden sowie 
bei der Diskussion in der wirtschafts- und steuerrecht
lichen Abteilung des Deutschen Juristentages nicht 
nur die geltende Rechtslage nach allen Seiten hin 
klar beleuchtet worden ist, sondern sorgfältig alle 
Gesichtspunkte zusammengestellt worden sind, die für 
und gegen die verschiedenen in dieser Frage von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gemachten Ab
änderungsvorschläge sprechen. Wegenderbestehenden 
Raumknappheit kann an dieser Stelle auf die Einzel
heiten des geltenden Rechtes und insbesondere auf 
die Voraussetzungen und die Grenzen der Haftung 
der Berufsvereine der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
für unzulässige Kampth andlungen, wie sie nach der 
herrschenden Ansicht durch das geltende Recht und 
insbesondere durch die §§ 31, 34, 276, 278, 823 ff., 826 
und 831 BGB. gezogen worden sind, nicht näher ein
gegangen werden. Dagegen dürfte es sich lohnen, in 
knappen Umrissen auf die Hauptabänderungsvorschläge, 
die zur Haftungsfrage von den Berichterstattern ge
macht worden sind, sowie auf die Begründung dieser 
Abänderungsvorschläge einzugehen.

In  Uebereinstimmung m it dem schriftlichen Gut
achten und unter Billigung der Teilnehmer an den 
mündlichen Verhandlungen vom 14. September gingen



beide Berichterstatter davon aus, daß grundsätzlich 
unter Beibehaltung des geltendes Rechtes daran fest
zuhalten ist, daß die Berufsvereine der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer für solche Schäden haften, die bei 
Arbeitskämpfen dem Gegner daraus erwachsen, daß 
der Benifsverein selbst oder seine Organe oder An
gestellten gegen bestehende Tarif pflichten, inbesondere 
gegen die _ tarifliche Friedepflicht verstoßen, 'oder 
beim Arbeitskampfe Kampfmittel anwenden, deren 
Anwendung nach den Bestimmungen der §§ 823 ff. BGB. 
als unerlaubte Handlung anzusehen ist, weil die 
Kampfmittel entweder gegen gesetzliche Verbote oder 
gegen die guten Sitten verstoßen.

Nach den Ausführungen des Gutachtens des Herrn 
Professor Dr. Nipperdey und des ersten Berichterstatters 
des Herrn I ’rofessor Dr. Sinzheimer bedarf das geltende 
Recht jedoch insbesondere insofern einer Revision 
bezw. Abänderung, als die Haftung der Berufs vereine 
für  ̂ unzulässige Kampfhandlungen in irgend einer 
Weise der Höhe nach zu beschränken ist. Diese 
Forderung wurde in dem Gutach ten, dem Berichte und 
der Diskussion in erster Linie damit begründet, daß 
eine Beibehaltung des jetzt geltenden Grundsatzes 
der unbeschränkten Haftung der Berufvereine sehr 
leicht zu einem finanziellen Zusammenbruche ganzer 
Gewerkschaften führen könne, eine Gefahr, die unbe
dingt deshalb verhütet werden müsse, weil die Ge
werkschaften heute nicht mehr als reine einseitige 
Interessenvertretungen und Kampf Organisationen der 
Arbeitnehmer, sondern darüber hinaus als „Träger 
sozialer Verwaltung“ und als Organe im sozialen und 
wirtschaftlichen Leben anzusehen seien, auf deren 
Tätigkeit die Allgemeinheit unter keinen Umständen 
mehr verzichten könne, zumal die Arbeiter- und An
gestelltenmassen erst durch die Berufsvereine so 
disziplinisiert, zusammengehalten und geführt würden, 
daß dag heutige komplizierte Arbeits- und Wirtschafts
leben sich in geordneten Bahnen abspielen könne. 
Eine Beschränkung der Haftung sei auch zur Erhaltung 
der Tarifpraxis nötig, um den Gewerkschaften nicht 
wegen des spnst mit dem Abschluß von Tarifverträgen 
verbundenen Risikos die Eingehung von Tarifver
pflichtungen übermäßig zu erschweren. Eine Haftungs
beschränkung habe im deutschen Rechte auch bereits 
zahlreiche Vorbilder, so im Handelsrechte, im Ver
kehrs- und Automobilrechte. Demgegenüber wies der 
zweite Berichterstatter Dr. Nikisch, in der Diskussion 
hauptsächlich von Arbeitgebervertretern, jedoch auch 
von einzelnen den Arbeitnehmerkreisen nahestehenden 
Arbeitsrechtlern unterstützt, darauf hin, daß eine 
Haftungsbeschränkung zu einer wirtschaftlich uner
träglichen Untergrabung der Vertragstreue und Tarif
festigkeit und zur Erschütterung des Arbeits- und 
Wirtschaftslebens überhaupt führen müsse, daß es 
auch den bisherigen Grundprinzipien des deutschen 
Rechtes widerspreche, die Haftung für solche Hand
lungen zu beschränken, die vorsätzliche oder grob
fahrlässige Vertragsverletzungen oder unerlaubte 
Handlungen darstellten. Eine knappe Mehrheit der 
Teilnehmer an den Beratungen schloß sich diesen

G egenargumenten des zweiten Berichterstatters i h  
sprach sich damit gegenjede Beschränkung der Biel; 
der Berufsvereine der Höhe nach oder aufbes%6l 
HaftungsObjekte aus. Damit entfiel eine SWbe 
nähme des Deutschen Juristentages zu der Unt® L 
wie eine eventuelle Haftungsbeschränkung pMut 
durchgeführt werden sollte. Vor der Absti^ap 
über die Hauptfrage, ob überhaupt eine Haftiri L 
Schränkung empfohlen werden sollte, waren fürh 
tatsächliche Haftungsbeschränkung die verschieden! 
Wege vorgeschlagen worden, so u. a. eine Festakt 
von Höchstbeträgen von Schadenersatzsumnilfw 
Einzelfällen, gestaffelt entweder nach dem MitgVe 
vermögen oder den Beitragsoinnahmen, oder einWhi 
der Schadenersatzansprüche durch die Möglich!®1 
Verhängung von Bußen nach freiem. Erinesf 
dafür zuständigen Stelle und innerhalb 
Höchstgrenzen oder auch eine Beschränkung der IK 
auf denjenigen Teil des Vereinsvermögens, iT 
nicht Wohlfahrts-Unterstützungs- und äh#® 
Zwecken zu dienen bestimmt ist, also auch d«1 
genannten Kampffond. d

Uebereinstimmendhatten dagegen die beiden I®L. 
erstatten und der Gutachter sich dahin ausgesproch^^ 
grundsätzlich in allen Haftungsfragen die nicht >'eer 
fähigen Berufsvereine den rechtsfähigen Beruf svof'g, 
gleichgestellt werden sollten, daß also d ie ||r 
Haftungsgrundsätze gelten sollen für B e ru fs^ ]) 
die ihre Eintragung in das Vereinsregister bew irk t^  
und solche, die dies unterlassen haben. Die | L  
heit der Teilnehmer an den mündlichen Vorhand® , 
stimmte dem zu. Die Frage, wie diese Gleichsffjp 
der nichtrechtsfähigen Berufsvereine m it den r9nc 
fähigen in den Haftungsfragen rechtlich verwies 
werden soll, ob durch eine Aenderung des Veüb 
rechtes oder durch eine direkte oder indirekt' -i, 
zwingung der Eintragung, blieb offen. ' S,

Der Berichterstatter Dr. Sinzheimer hatte L, 
vorgeschlagen, die Haftung der Berufsvereine Ae 
eine _ subsidiäre gesamtschuldnerische Haftung¡j, 
Veremsmitglieder neben ihren Vereinen zu 
und diesen Vorschlag damit begründet, daß W 
geltendem Rechte unter Umständen m it der Ü|L,i 
lichkeit der Vollstreckung eines Urteiles gegen J.. 
rechtsfähigen Arbeitgeberverband gerechnet w.A, 
müsse, wenn die Verbandsmitglieder nicht pef#r ' 
mithafteten, weil die Arbeitgeberverbände im Ö?8' 
satze zu den Gewerkschaften größere Verm ögÄ H  
anzusammeln pflegten. Dieser Vorschlag fand j f  
keine Mehrheit. (legen ihn wurde vor allen Uh 
angeführt, daß in einer solchen Einführung dCh, 
sidiären Haftung der Mitglieder rechtsfähiger B||., 
vereine eine untragbare Durchbrechung der allge^iU 
Rechtsgrundsätze liege, und daß eine solche Silk9’,' 
haftung auch überflüssig sei, weil kein BeriiUvA 
der Wert auf weitere Existenz lege, es wagen 
oder werde, sich fruchtlos pfänden zu lassen- 

Ebensowenig fand ein letzter Vorschlag des r  . 
JDr. Sinzheimer eine Mehrheit, nach. welche5»  
Streitigkeiten aus unzulässigen Kampfhandlun£f

Seilen-Fabrik ]. ]. BERGER, A .-
Gegründet

1846

„ D r e i r i n g "
DANZIG, Hundegasse 58 -59  Sammel-Numrn0r 

Haus-,  To i le t tese i fen und S e i f e n p ^ 'C
~ A



30 d Wz 543

m:
<ständigkeit der neu zu schaffenden Arbeitsgerichte 
.geworfen werden sollten. Allerdings wurden vom 
Mstentage auch keine Bedenken dagegen geltend ge- 
hcht, daß der vorliegende Entwurf einesArbeitsgericßs- 

> setze« die Ausdehnung der Zuständigkeitder künftigen

•jt n  v“  B auingen und. Abstimmungen des
i  S u  r ta§6S w d e  in nachstehenden, mit
fp p e r  Mehrheit angenommenen Leitsätzen festgelegt: 
l h’DHA des geltenden Rechtes, aus dem
W  tbe Haftung der Berufsvereine für unzulässige
e f f  "darauf 1Ud!ü OTSlbt’ ^  ZU b illiSen- M it Rück- 

rauf' ein großer Teil der Berufsvereine
¿ b e n ^ u u  f f? .686}1®11 h.at> die Rechtsfähigkeit zu 
’f l ! . l d dl° Grundsätze, nach denen - nicht 
,,ei' sfahige Vereine für Vertragsverletzungen und

unerlaubte Handlungen haften, bei der Bedeutung der 
Berufsvereine, der Eigenart ihrer Organisation und 
ihrer Tätigkeit zu unangemessenen Ergebnissen führen, 
ist jedoch eine Aenderung der geltenden Rechtsvor
schriften zu empfehlen. Dabei sollen folgende Grund
sätze maßgebend sein:

1. Die Haftung der Berufsvereine für unzulässige 
Kam] »fhandlungen ist grundsätzlich nicht anders 
zu regeln als ihre Haftung auf Grund sonstiger 
haftungsbegründender Tatbestände.

2. In  allen Haftungsfragen sind die nicht rechts
fähigen Berufsvereine den rechtsfähigen gleich
zustellen.

3. Eine Beschränkung der Haftung der Höhe nach 
oder auf bestimmte Haftungsobjekte kann nicht 
empfohlen werden“ .

Darf der Wechsel bezw. der Scheck 
ein Zinsversprechen enthalten?

Sei;Ar d i c i tep l ^ l 7 eChuel?mnUn-  läßfc es a" Klarheit 4 ™ . ®  tunkt nicht fehlen.
ac i rt. 7 der Wechselordnung gilt, daß das in

Von Dr. jur. L. Oppenheimer-Berlin.

F im txt VT . w ecnseiorünung gilt, daß das m 
S f f f  • £ 1 R a ffe n d e  Zinsversprechen als n i c h t  

auß-fsehon wird. Der Wechsel gilt 
.Wnach nur m Hohe der Hauptsumme.

ScheckSeAsetii dagegen tut dieser Frage 
9... s:„i. ‘ nun er. Aus dieser Nichterwähnung

unmittelbaren Schlüsse ziehen, 
kf f  s c f c f f  dV rf f 1S8en̂ ha^ , nimmt jedoch an, daß

J s Ä u ä s «
Die frage hat beim Scheck keine große nraktisrdn

f e i  di0 ti'°i'inge IJmlaufsfrist bennScheck

sich die Zinsen ja schließlich errechnen und der Haupt
summe hinzuzählen. Bei Sicht- und Nachsichtwechseln 
ist jedoch der Zeitraum ab Ausstellung bis zum Verfall
tag nicht _ bekannt, weshalb sich der Zinsbetrag für 
diesen Zeitraum nicht errechnen läßt. . Hier ist man 
in der Tat _ auf die Ausdrucks weise des Zinsbetrages 
durch die_ Zinsklausel angewiesen.

Audi in den aus länd ischen  Gesetzgebungen hat
die Zinsklauselfrage eine gewisse Rolle gespielt.

Italien, Schweiz, Skandinavien, Peru und Venezuela 
haben in ihren Gesetzen die g le ich e  Bestimmung 
wie Deutschland.

Frankreich nebst Belgien, Spanien undLatoinamerika
1 iahen keine derartige Bestimmung. In  Theorie und
Praxis _ g ilt vielmehr das Zinsversprechen als v e r -

und es 
Zinsen 
irn sie

k in d l i c h .  England und Amerika erklären sogar das 
Zins versprechen a u s d r ü c k l i c h  als v e r b in d l i c h .

Einen etwas befremdlichen Standpunkt nimmt 
Oesterreich ein. Art. 7 der österreichischen W.-O. 

ltirfc den ¿ranzen Wechsel für n ich t i<

lilV  \ it iiAioron.
^W ociiJ.l W<iro. es k°in°8wegs unverstän___ , .......
OPversiiroräfdn,UnV dle Zu] ä s s ig k e i t  eines solchen

idlich, wenn 
ines solchen 

Denn die im
ilfevercr, uie / ju iass
Jire 1857 . aU8gGSProchen hätte. Denn die im
pfdamaL ’ a ' gebabte_ sogen. Nürnberger Konferenz, 
linden w, iWÖCiS Revision der Wechselordnung ein- 
fiusi'l ii>|U\\7n iWa1r’ beabsichtigte zunächst die Zins-
! # »  Ü S i  2 .  g6S“ ton: M“  ‘ • » • h » *
l®Die Fra o-o ; ; .
Äaten u;? ■ 18t übrigens der Aufmerksamkeit der
-dlenz die F i f f - ä f f 0 l£!12 aui: der Haage r  I to n -  
.jcjhtes Ko, ,]’i ubrung eines einheitlichen Wechse 1- 

nie in t| SCili°ssen hatten, nicht entgangen, und es 
fkroffen Haager Entwurf die Bestimmung
bhe in .  , Sicht- und Nachsichtwechseln eine 

„ u?el ^dlässig sein solle. Der Grund dafür
B oinzusekon. Bei allen Wechselarten lassen

erklärt den ganzen Wechsel iür n i c h t i g ,  wenn 
demselben ein Zinsversprechen enthalten ist.

Die gleiche Frage ist in den Scheck rech ten  der 
ausländischen Staaten zumeist nicht geregelt, und ihre

Nur AmerikaBehandlung in der Praxis ist bestritten, 
und England erwähnen a u s d rü c k l i c h ,  daß die Zins
klausel bei Schecks Zulässig sei, obwohl dort gewiß ebenso 
selten davon Gebrauch gemacht wird wie anderwärts.

Der kürzlich stattgehabte S t  o c k h o 1 m e r K  o n g r e ß 
hat für den Haager Entwurf zahlreiche Abänderungs-
vorschläge in Anregung gebracht; die in dem Haager---------—je»- uxd in  uom i-iaagor
Entwurf getroffene Regelung des Zinsklauselproblems 
ließ er jedoch unberührt.

Es gibt auch einen Haager Scheckrechtsentwurf ,  
gleichfalls von 1912, der die Herbeiführung eines ein
heitlichen Scheckrechts bezweckt. Dieser Entwurf er
wähnt jedoch die Zinsklauselfrage überhaupt nicht. 
Das letzte Wort wird der V ö l  k e r bü n d in dieser Frage 
sprechen. Im Herbst d. J. soll auf e iner.Staaten- 
k o n f e r e n z der Abschluß der beiden Materien stattfinden.

D o m i n i t - R e p a r a i u r w e r k s f a t f
Tel. 283 01 Fllfred Hoppe Tel. 283 01 

Danzig, Weidengasse Nr. 35-38, Gewehrfabrik Tor 4, Gebäude B
niln-t ans: Reparaturen an Autobatterien unter Verwendung der berühmten 
Dominit-Materialien bei I jähriger Garantie. — Sonderabt. fü r Reparaturen 
an Lichtmaschinen, Startern, Zündmagneten, Signalinstrumenten u. s w.
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Mitteilungen der Handelskammer

Bekanntmachung.
Auf Beschluß des Vorstandes der Effekten- und 

Devisenbörse vom 19. Juli d. Js. fallen die Versammlungen 
der Effekten- und Devisenbörse an den Sonnabenden 
zunächst bis Ende A u g u s t  d. Js. aus.

Tiefoniihersicht der Mottlau.
Tn der Auskunftsstelle der Handelskammer, Bl 

gasse 10, Zimmer 4/5, liegt ein TiefenplsiJ 
Mottlau auf Grund der im Dezember v. Js.

Diese Regelung tr itt  bereits mit dom 23. Juli d. Js. nähme aus.
nommenen Peilung für Interessenten zur Eü>

in Kraft.

Verleihung einer Ehrenurkunde.
Die Handelskammer hat Herrn Johann B e u th ,  

Danzig, der 25 Jahre in der Magarinefabrik der Firma 
Degner & Ilgner Gr. m. b. H., Danzig, tätig ist, eine 
Ehrenurkunde ausgestellt.

Liste der unpünktlichen Wechselzahler in 1,(|
Der Handelskammer ist die Liste Nr. 55 fü 

Monat Juli 1927 der Firmen in Polen, deren V e£ 
wegen Nichtzahlung zu Protest gegangen sin« 
gegangen. Die Liste liegt in der Auskunftsstell' ■ 
Handelskammer, Hundegasse 10 (Zimmer 4/51 |  
Interessenten zur Einsichtnahme aus.

Amtliche Kotierungen an der Danziger Börse vom 18. bis 23. Juli 1927.
Dio Notierungen orfolgen in Danziger Gulden (G).

Z e i t Scheck
London

Tel. Aus
zahlung 
London

100 Z lo ty  
Ausz. Warschau

100 Z lo ty  loko 
Noten

Dollar-Noten 
N r. 1

von 5-100 St.

D ollar-Noten 
Nr. 2

von 500-1000 St.
Tel. Auszahl. 

New Y ork
Toi. Auszahl. 
Amsterdam

Tel. è 
ZUl

Geld
B rie f Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief 'Geld Brief Geld

18. 7. 27 25,08 ___ 57,68 57,82 57,73 57,87 _ _ _ __ 5,1605 5,1735 206,74 207,26 99,32

19. 7. 27 25,07% 25,08l/4 57,63 57,77 57,70 57,85 5,1485 5,1615 — — — 206,79 207,31 —
20. 7. 27 25,08 — 57,61 57,75 57,68 57,82 _ — — — — — — — ---
21. 7. 27 25,08 ' — 57,61 57,75 57,63 57,77 5,1497 5,1628 — — — — — •71— -- - j

22. 7. 27 25,08 — 57,63 57,77 57,70 57,85 — — — . — — — — — — .
23. 7. 27 keine Börse

i!

Zeit
Tel. Auszahl. 

Paris

Geld Brief

Tel. Auszahl. 
B rü sse l- 

Antw erpen

Geld Brief

Tel. Auszahl. 
Helsingfors

Geld Brief

Tel. Auszalil. 
Stockholm

Geld Brief

Tel. Auszalil. 
Kopenhagen

Geld Brief

Tel. Auszahl. 
Oslo

Geld Brief

100 Roichs- 
marknoten

Geld Brief

100 Reichs 
tel.AuszJ

Gold
1

18. 7. 27
19. 7. 27
20. 7. 27
21. 7. 27
22. 7. 27
23. 7. 27

20,20

keine

20,26

Börse

122,517
122,696
122,721
122,646
122,627

V»
\$m—

i l

Danziger Wertpapiere.
Die Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G).

18. 7. 27 19. 7. 27 20. 7. 27 21. 7. 27 22. 7. 27

4%  Danziger Stadtanleiho 1 91 9 ............................ 441/2 G. 441/2 G. 441/2 G. 441/2 G. 441/2 G.

5%  Danziger Goldanleihe....................................... 4,90 G. 4,90 G. 4,90 G. 4,90 G. 4,90 G.

5%  Roggenrentenbriefe........................................... — — — —■ 9 G.

7 %  hypothekarisch gesicherte Stadtanleihe 1925 . 953/4 B. 95 hz. 96 B. 96 B. 96 B.

8 %  Danziger Hypotheken-Pfandbriefo Serie I—IX . 100 bz. IOOV2 B. IOOV2 B. IOOV2 B. IOOV2 B.
8%  Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie X—XIV 98V4 bz. G. 991/2 bz. 991/2 B. 991/2 B. 991/2 B.

Bank-von-Danzig-Aktion........................................... 109 G. 109 bz. G. I l l  B. 111 bz. 112 bz.

Danziger Privat-Actien-Bank-Akticn..................... 95 B. 94 bz. 931/2 bz. 931/2 bz. 93 bz.

Danziger Hypothekenbank-Aktien......................... 1341/2 G. 1341/2 G. 1341/2 G. 134V2 G. 1341/2 G.

V T

jß y  T

I  I

She f ir it is t i ¡Baltic ifimficr Export
B reitenbachbrU cke M a r l in  M rotikers Telegr.*:" CitUrt>rf ’ D a « * '^

Export a lle r  A rten  H ö lze r , ru n d  und geschnitten , S p ezia litä t: Laubho lzschnittw are , lnsbeso»<l% ~ ~  
Eiche, Esche und Buche, In e rs tk las s ig e r A usführung auf d em  e ig en en  S äg ew erk  in O »1'
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I  D a n zig s  H o lzh a n d el
f l

1  W I R  E X P O R T I E R E N

i

L .  L u c h t e n s t e i n
Holzgroßhandlung

Danzig-Langfuhr, Jäschkentalerweg 14-15
Pernsprech-Siimmelnnmmor: 41051 

S Tol.-Adr.: Luclitcnliolz, Danzig-Langriihr
Dampffsäge- und Hobelwerke

-f. Bąkowski Młyn Kamienica, Dziemiany (Pommereil.) 
Małkowieże (Kongreßpolen)

L — ------

( f l i c f k a r d  f t a f i n s d o v f
& anzié~£angfutkr

7riedemsleé IO
Telephon : Lang fuhr 424 27 

Telegramme: „Stahnsdorf Danziglangfulir“
d a m p /sö ^ e iv e ifie

G r u b e n h o l z e x p o r t
Dr. Bartels & Co.

j  Kommanditgesellschaft

5 Danzig-Langfuhr
p Michaelsweg 83 a
<¡1 Teleph. 28790 Tel.-Adr.: Grubex

G e o r g  H a l l  m a n n  G. m . b. H .
H O L Z E X P O R T E U R E
DANZIG, Krebsm arkt 7/8

Tel.-Adresse: „Timber“
Telephon: 245 10 / 11

„LODAG“
London-Danziger Holzhandel A.-G.
67 kanggasse DANZIG Langgasse 67

> Tol--Sammelnummer: 23147 Codes: Zebra Code 3 rd Edition 
1 T , • 23147> 23148, 23149 Rudolf Mosse Code 
/  elegrammadresse: „LODAG“ Rudolf Mosse Holzcode

Rundholz Sleepers Schnittmaterial
1

R e in h o ld  B r a m b a c h
Holzgroßhandlung

Sägewerke : Czarnawoda, Gutowiec,
Bukowiny (Pommerellen) u. Sierakow (Posen) 

Gegründet 1886
Hauptbüro: DANZIG-BRÖSEN Fernruf 35376

PO LNISCHE K IEFER
in deutschen und englischen Abmessungen

Otto Koschmieder
H o l z e x p o r t  - S ä g e w e r k e  

D a n z i g ,  D e l b r ü c k a l l e e  6 
/  T e l e g r a m m - A d r e s s e :  H e i d e w e r k e  
j T e l e p h o n  2 4 9 0 8 ,  2 4 9 0 9

T i m b e r  E x p o r t  - Saw m i l l s

G IP S ’ U M B E R  A N D  FO R E S T C O M P A N Y
(NAAML00ZE VENNOOTSCHAP)

HEADOFFICE
DORDRECHT (Holland)

Telephon: 26
Gérard D. van es Gips: PRES. Wires: FORESTGIPS 
F. B. 1. GIPS : SECR. Codes: ZEBRA 3 ED.
1. Stam jr. : TREAS. A. B. C. 5 „

............. WESTERN UNION
i
i
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Nachweis von Geschäftsverbindungen.
Angebote und Nachfragen in- und ausländischer Leser werden kostenfrei veröffentlicht und 

die Handelskammer in Danzig zu richten. .
Interessenten erteilt die Handelskammer unverbindliche Auskunft gegen eine Schreibgebühr von ^

oder dessen Gegenwert. .
Danziger Firmen können die Anschriften in der Auskunftsstelle der Handelskammer, Hundegast>__ 

Zimmer 4/5, erfahren. Angabe der laufenden Nummer ist erforderlich.
h

W a r e n a n g e b o t e .

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma

2073 K orkho lz..............................• • Faro
2086 Patente:

1. Verfahren, welches das Ver
golden,'VersilbemundUeber- 
ziehen mit Aluminium von 
Kunststeinen ermöglicht

2. Verfahren zur Herstellung 
einer politurfähigen Glasur 
auf Zement, Stein, Holz auf
kaltem Wege .......................

2093 Chemikalien für Kaffee- und
Ge rstenkaffeeröste rejeh . . . Heidelberg

2094 Schnittholz.................................. Zakopane

W a r e n n a

Nr. Gesuchte Waren Sitz der Firma

2028 Schuh waren, Batterien f. elek.
Taschenlampen...................... Skole

2040 Englische Weißbleche . . . . Bromberg
2041 Palmkern- und Kokosöl, Kolo-

phonium .................................. Stanislau
2042 Abziehpapier..............................

Talcum, Kokos, Kolophonium .2043 Wilna
2051 Reisstärke, Speiseöl, Kunstfett,

S e i f e ...................................... Przemysl
2052 Druckmaschinen, Schreibmaschi

nen, Papier aller Art, Farb
bänder, Schreibmaterialien, 
Tinte, Heiligenbilder, Rosen
kränze,Gebetbücherusw., Post
karten aller Art, Kleineisen-
waren, Textilw aren...............

Steinholzfußböden...................
Guayaquil!

2059 Bromberg
2060 Aetznatron, Aetzkali, Ammoniak- 

und Kristallsoda, Pottasche, 
Wasserglas, Glycerin, Lanolin,
Vase line.................................. Stanislau

2060a Roh-Cresol Ph. G. 6 (Carbol-
säure roh 95—100%) . . . . Danzig

2067 Amer. Schmalz und Speck . . Przemysl

-üC!!
Nr.

2095
2096

2110
2111
2117
2118 
2119

2120
2121

2122

Angebotene Waren

Tomaten-Extrakt in Büchsen 
Java-Produkte wie Zucker, 

Kaffee, Mais, Sagomehl . . . 
Rohstoffe für Seifenfabrikation
Rosinen ohne S te in e ...............
Kalifornisches Fischmehl . . .
Gemüse, O b s t ..........................
Geglättetes Leder für Sohlen,

Ivroupons usw..........................
R a d io a rtike l..............................
Getreide, Hülsenfrüchte, Futter

mittel, Nüsse, Pflaumen . . . 
Kolonialwaren . . . . . . . .

Genua

Surabaa
Hamburg-  
Rotte r<y* 
Hamburg 
Haag 1—

Eecloo
Milano ].. 
Gern aut'

Madras
zu

Nr.

2068
2069
2074

2075

2076
2077 
2087

Gesuchte Waren Sitz deri-V\

2097
2098
2099
2100 
2101

2105
2106 
2107 
2112
2123
2124

Z iege ls te ine ..............................
Portland Gement .......................
Astreine Türfutter und Tür

bekleidungen ...................... ...
Kaffee, Tee, Reis, Speiseöl,

P f la u m e n ..............................
Alt-Eisen ..............................
Diverse W aren ..........................
Drogen, Watten, Ricinusöl, Toi

lette- undWaschseif e, Parfüms, 
Schokolade, Speiseöle und 
-fette, Delikatessen, Konserven 

Stuhlrohr für Teppichklopfer 
Thomasschlacke . . . . . . .
H e r in g e ...................... ...  . . .
H o p fe n ......................................
Holz-Masten für Ueberland-

zentrale ..................................
Käse, K o lon ia lw aren ...............
Erlenholz ...................
Drogen, Materialwaren . . . 
Scherzartikel, Parfümerien . .
Sperrho lzp latten.......................
Bernstein waren..........................

Helsingf
Piräus

BerünTei»

Lombei|ei 
Katt oW1’ 
Brisb#

d

Przemy!
Lend#
Kobr/0
Radon».
Schaub

ZI
Pans a
Olden0; j, 
R o s t#  
Bielik 
Wars0*.;
m m * t
St. H°)e

V e r t r e t u n g e n .

Nr. Vertretungen gesucht für Sitz der Firma Nr. Vertretungen gesucht für

2125 Exportzeitschrift „Qualitäts- 2131 T e x tilw a re n ..............................
markt“ .................................. Leipzig 2132 Parmesankäse..........................

2126 Zucker ...................................... Hamburg 2133 Grabenzieher, Pflüge, Weg-
2127 Oelo nnd Fette für Speise- und Planierer ..............................

techn. Z w e cke ....................... Hamburg 2134 Rollwagen . ...............................
2128 K a ffee ......................................... Hamburg 2135 Elektrische Plätteisen u. andere
2129 Kolonialwaren, Ohemikalien . . Krakau elektrische Haushaltartikel . .
2130 Käse .......................................... Akkrum

Sitz <Pf
: V

Müll»# *
Paru»9

^  dOwe# 
Huff»1 S

(üJc# ]i
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Z e it
ss(

Leüie
Notierung:

. 1.7.27 
¿ m .  7. 27 
#9 .7 .27  

d  29.7.27 
1.7. 27 

22. 7.27 
!B. 7.27

Preisnotierungen fiir Getreide an der Danziger Börse.
Vom 18 bis 23. Juli 1927. Die Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G)

Pur 50 kg frei Waggon Danzig

Weizen Koggen Gerste Fu tte r- | 
gerete Hafer

V ik 
to ria -

Erbsen
grüne
Erbsen

kleine
Erbsen

Pelusch
ken W icken L o h n

Gelb-
sent

Roggen- 
| kleie

Weizen
kleie

130 Pfd. holl.
,16.OObis 16,25 

Andei er 
ohne Handel

14 75 14,— 
bis 14.50

12,00
bis 13,— 1

1
12,50 1

'

- -
I

—  —

1
-

1I 10,25 
biß 10,50

Grobe
9,00

bis 9,25

nicht notiert

keine Börse

Danzig

W ic h e  Anzeigen des Hafenausschusses.
it'W o! rlem »Anzeiger des Ausschusses fü r den Hafen und die 

Wasserwege von Danzig* Nr. 4 vom 4. Juni 1927 und Nr. 5 
vom 8. .Juli 1927.)

Nachtrag
zum A hgabentarit fiir die Schiffahrt durch die Weichsel- 

mundung hoi Schiewenhorst vom I. Dezember 1926.
j  q r  Gültig vom 10. Juni 1927.

4 L .  r  r i n  <̂es Abgabentarifs werden mit 
W irk u n g  ab 10. Juni 1927 uni 50% erhöht,

$  Nachtrag
zum Abgabentarif fiir den Danziger Hafen vom 

19- Dezember 1925 nebst Nachträgen.
Tgj . Gültig vom 1. Juli 1927.

Tanfstelle IV  wird durch folgenden Punkt 8

> „8. von „Donkeys“ (Schuten, die mit Umschlags- 
o ^nc litungen  versehen sind) je . 25,— G.“ 

B-eiT'Punkt ^Efstelle IV, Ausnahmen, wird durch folgen-

I  ”4, yon Schlepp- und Arbeitsdampfern, welche Eigen- 
.um einer der Danziger Werften und ausschließlich 
ur deren Betrieb tätig sind, ist die Hälfte der 

unter 1 a bezw. b angegebenen Abgaben zu zahlen,“

Nachtrag
T!LKi:ai,ordniulg Dir die von der Kaiverwaltung des 

bli ,|. schusses fiir den Hafen und die Wasserwege von 
3)£ " <utzig verwalteten Kräne vom 23. Dezember 1925 
! nebst Nachträgen.
¡P T ft Gültig vom 1. August 1927. 
iJ; 111 b ”  ist zu streichen „oder § 4“ .

Bekanntmachung.
I  i darauf hinge wiesen, daß vom 1. August d. Js.

BL, (au* Grund des vorstehend veröffentlichten Nach- 
B r ra§es zur Kranordnung die Weiterarbeit von Kränen 

Warnung durch den Kranführer gemäß 
/  der Kranordnung nur erfolgen kann auf Grund 
j( ¡^,n Erklärungen des Kranmieters oder von gemäß 

Veit eft'[I 4er Kranordnung besonders bevollmächtigten

,)if ,. Interessenten müssen dafür Sorge tragen, daß
0 r'\; bevollmächtigten Vertreter sich dem Kranführer 
■ m  t ™ 6r durch Vorzeigung der vorgeschriebenen Voll- 
,0 i .,acbt-sanzeige (Muster 11 der Kranordnung) ausweisen
1 Können.

Bekanntmachung
betr. die Erhebung von Krangebühren fiir den 

Umschlag von Export-Eisen.
Beim Umschlag von Export-Eisen, unter Benutzung 

der 7 t Kräne auf dem Weichseluferbahnhof sind bis
her nur Tonnen-Sätze und zwar 40 P je t zur Erhebung 
gelangt. M it Wirkung vom 1. August d. J. ab wird 
für den Fall, daß leichtere Kräne nicht zur Verfügung 
stehen, für die Benutzung der 7 t  Kräne auf dem 
Weichseluferbahnhof zum Zwecke des Umschlages von 
Exporteisen der für Kräne bis zu 3 t geltende Stunden
satz für Stückgüter (Tarifstelle A, 2) zur Erhebung 
gelangen,

Eisenbahntaril- und Verkehrsanzeiger.
(Unter dieser Rubrik werden alle für den Danziger
Handel bedeutsamen Neuregelungen und Verordnungen 

der polnischen Eisenbahnverwaltung mitgeteilt.)
Änderung und Ermäßigung der Eährgebiilireu 

zwischen Kaiserhafen und Holm.
Mit Gültigkeit vom 1. V III.  1927 beträgt die Fähr- 

gebühr zwischen den Bahnhöfen Danzig-Kaiserhafen 
und Danzig-Holm für jeden Eisenbahnwagen beladen 
mit Gütern der Wagenklasse- A und B 5,00 Gulden 
„ „ „ „ C 4,00 „
„ „ „ „ D 3,50 „
» », „ E
ausschließlich Zement und Eisenschrott 3,00 „

mit Gütern der Wagenklasse E
einschließlich Zement und Eisenschrott 2,00 „
Für Güter der Ausnahmetarifklassen wird die Fähr- 

gebühr der ordentlichen Tarifklassen erhoben.
Güterverkehr mit der Tschechoslowakei.

1. Die hiesige Staatsbahndirektion gibt unter dem 
18. Juli d. Js. bekannt, daß ihre Bekanntmachung 
Nr. 353 vom 15. April 1927 über den Güterverkehr 
mit der Tschechoslowakei ah 1. Juli 1927 nachstehend 
geändert wird:

In  der vierten Zeile ist nach dem Worte: „Eisen
erz“ nachzutragen: „Manganerz, Pyrit, Pyritabbrände“ , 
desgleichen ist hinter den Worten: „Gruppe 48“ nach
zutragen „und Phosphorite aus Gruppe 74“ .

In  der sechsten Zeile ist nach 100 kg nachzutragen: 
„in tschechoslowakischen Hellern“ .

Die Zeile 7—13 (Nach den Stationen . . . bis . . . 
445 h c) sind durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

„A. für Eisenerz aus Gr. 48.“



548 d  W z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
„B. für Manganerz und Pyritz aus Gr. 48 und Phos

phorite aus Gr. 74.“
„0. für Pyritabbrände aus Gr. 48 des polnischen 

Gütertarifs.“

Von den 
Stationen

Nach den Stationen
Morawska Ostrawa 

Privoz Trinec

A B C A B C
Danzig (alle 1/549 596 525 527 541 504
Stationen) 2a/520 577 506 508 522 485

GdyniaHafen b/511 558 487 490 504 467
und Tczew c/473 520 449 452 466 429

d/436 483 412 414 428 391
Im vierten Absätze unter „Anwendungsbedingungen“ 

ist das W ort „Eisenerzmengen zu ändern in „Mengen 
von Eisenerz, Manganerz, Pyrit, Pyritabbrände und 
Phosphoriten“ .

2. Mit Gültigkeit vom 1. Juli 1927 sind für 
A. Eisendraht, B. Eisendrahtnägel 

nachstehende Frachtsätze für 100 kg in tschecho
slowakischen Hellern eingeführt:

nach, den Stationen

von Station Danzig-Neufahrwasser 
und Gdynia Hafen Tczew

A B A B

Bohumin 1. 1673
2. 907

2856
1710

1612
885

2751
1650

A n w e n d u n g s b e d in g u n g e n .
Die Sendungen sind, als Frachtgut mit internatio

nalen Frachtbriefen aufzugeben und die Fracht wird 
für mindestens 15 000 kg für den Wagen berechnet.

Der Absender ist verpflichtet im Frachtbriefe die 
Anwendung der obigen Frachtsätze zu beantragen 
sowie die Erklärung zur Ausfuhr ins Ausland auf 
dem Seewege, einzutragen.

Die Sendungen werden über den Beförderungsweg 
Landesgrenze bei Zabrzydowice 

Landesgrenze bei Petrowice undBohumina h
Die Fracht wird nach den unter 1. angegebenen 

Frachtsätzen sofort bei der Aufgabe der Sendung in 
der Zeit vom 1. Juli 1927 bis auf Widerruf, längstens 
jedoch bis zum 31. Dezember 1927, berechnet.

Die Fracht nach den unter 2. angegebenen er
mäßigten Frachtsätzen wird im Rückvergütungswege 
(Reklamation) in der Zeit vom 1. Juli bis 31. De
zember 1927, nach bewiesener Beförderung innerhalb 
dieses Zeitraumes von mindestens zusammen 2 700 t 
nach den vorgenannten Hafenstationen zur weiteren 
Ausfuhr auf dem Seewege, berechnet.

Die Anträge auf Rückvergütung der Unterschieds
fracht sind spätestens bis zum 31. März 1928 der 
Staatsbahndirektion Danzig unter Vorlage der Original
frachtbriefe, einer Zusammenstellung über die beför
derten Eisendrahtnagelmengen sowie einer Zollamt
bescheinigung oder Vorlage des Konnossements, über 
die Ausfuhr ins Ausland auf dem Seewege derselben 
Nagelmengen, einzureichen.

Außerdem gelten die entsprechenden Beförderungs
vorschriften für den direkten Güterverkehr zwischen 
Polen und der Tschechoslowakei.

Zur Eisenbahntariffrage.
Die in den letzten Tagen viel besprochenen Wünsche 

des Danziger Handels über die Herstellung eines un
gebrochenen Frachttarifs zwischen dem Hafen Danzig 
und Sowjetrußland erscheinen umsomehr berechtigt, 
als mit dem an Sowjetrußland (Ukraine) grenzenden

Rumänien für den Durchgang durch Polen berei 
längerer Zeit ungebrochene Frachttarife demDaJ 
Platz zur Verfügung stehen.

Und zwar bestehen solche Tarife:
A. In  der R i c h t u n g  nach R u m ä n ieter 

folgende Sammelladungsgüter als: PutzbaÄ 
Eisenlegierungen, Eisen, Stahl und Erzeugnisse 4^ 
Metalle und deren Legierungen, Wolle, BautfL 
Garne, elektrische Maschinen und Motore, AutoifL, 
Ferner für Heringe, Möbel und HauseinricW 
Papier und Pappe, Steine, Kalk, Glas und Glas'L 
Porzellan waren, Ton- und Töpferwaren, ¿emenbfc, 
Stahl und Erzeugnisse daraus, Säuren, Erzeugni»0 
chemischen Industrie, Düngemittel, Rohstoffe 
Zeugnisse der Textilindustrie, Lumpen, Eise% 
f ahrzeuge, Automobile undGeschütze in Wagenlad%(

B. In  der R i c h t u n g  von  R u m ä n ie n  s >  
treide, Hülsenfrüchte, Mahlprodukte, sonstige E| ( 
nisse der landwirtschaftlichen Industrie, Obst und (in 
Rohtabak, Eier, Fleisch, geschlachtetes Geflügelle; 
pret, Holzmaterialien, Manganerze, Petroleumpi’Jks 
und Traubenwein in Wagenladungen.

C. V on  und  nach R u m ä n ie n  für Häute, J i
eisen, Superphosphat, Thomasschlacken in üla 
ladungen und für bestimmte Stückgüter. io
Direkte Fahrkarten und direkte Gepäckabferjp 
zwischen Danzig und dem westlichen Deutsch 

über Marienburg. p
Ab 1. August d. Js. werden für Reisen z ^ r 

Danzig Hbf., Danzig-Langfuhr und Zoppot oiöfi 
und deutschen Stationen andererseits über M arien^ 
Chojnice—Firchau direkte Fahrausweise verabfolg 
zwar eine Fahrkarte gültig über Tczew— Choj^a 
Firchau nebst einer Umwegskarte für die Sr 
Tczew—Marienburg und zurück. Jr

Diese Umwegskarten können in Danzig, jj 
Marienburg, Chojnice, Firchau, Schneidemüh* j 
in Berlin gelöst werden, auch werden sie d u fl 
Zugpersonal auf der Strecke Chojnise -— Mai'ie 
verkauft. Ebenso wird das Gepäck über derf 
Tczew—Marienburg—Tczew—Chojnice—Fircha0» ] 
abgefertigt.

Lieierfristzuschläge bei der Eisenbahn-
Die Eisenbahnverwaltung hat die fü r die BatVa 

Saspe und Danzig Rdz. für die Zeit vom 10. Je'1?; 
bis 15. Juli d. Js. festgesetzten LieferfristzüäW 
— s. Nr. 24 S. 387 d. Bl. — bis zum 30. JiPp1 
verlängert. ' I r

Die Ausgabe des Nachtrages LY zum Güter*'1 
für Polen.

Die Ausgabe des Nachtrages IV , die 
20. Juli d. Js. in Aussicht genommen war, jS 
schoben worden. p<

= = ^ I

f u g e n  iftafoowvslki :
yiiit<ftkaiuien̂ as«e 19 HO

Gegründet 1896 Fernruf ' tr

Sattler-, Tapezierer-, Polsterwaren-SpezialgeS<! ^
ältestes und größtes Geschäft dieser Branche am Platz1 

fuDIcr- Ifä.vrfuicr- 
Möbelstoffe - Wagen- und Autoausschlags °̂

Eiserne Bettstellen - :-  Spiralmatratze11 <a' 
Messingartikel für Schaufenster- und lnnendek°r ^

Jiiitomohil - t&edarfsmitif*^ i

n ...... — -- '"""T--............
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Ständige wöchentliche Marktberichte.
Handel in Getreide,

j Hülsenfrüchten und Futtermitteln.
.el Daf  Geschäft in der vergangenen Woche war un- 
^erandert lebhaft.
4 W e i z ?n Es sind große Mengen hiervon nach 
iitolen verkauft worden. Die Bestände gehen ihrem 

¡nde entgegen. Die Preise haben sich um 5 bis 10 
tllients gebessert.
[sl 1} ° § gG\  H i f rii l war ©in recht lebhaftes Geschäft. 
t t “ jind Hoch große Mengen Auslandsroggen importiert 
i rorden, die guten Absatz fanden. Durch das in 
uJjjolen emgetretene ßegenwetter kann man mit Neu- 
(.«?.Pg?n ry cll1t vor 2~ 3  Wochen rechnen und da Be- 
di)fande überhaupt nicht vorhanden sind, wird man in 

achster Zeit noch weiterhin mit Auslandsroggen 
Vorlieb nehmen müssen.

-In  Y lnt er^erSi e ist der Umsatz weiterem  sehr gering die Preise in Polen sind etwas zurück-
¡S e n gen m  dnrftennUnbald zu*  Export Rechnung
& Sommergerste dürfte wahrscheinlich auch schon 

Al V1 ra Sen geschnitten werden, so daß man im 
iauie des August mit den ersten Lieferungen von 
'mmergerste rechnen kann. Die Preise werden sich 

rtrst herausbilden, sobald man die Qualitäten sieht,
c)' Hafer .  Während das Geschäft in Polen voll- 

n stockt, kauft der Konsum weiterhin. Die 
reise sind unverändert.

»Ilie Pr«fa, LJiff er Artikel liegt nach wie vor flau.
Ä t m T e i t ^ n o - T i6" z?/ackgegangen durch das in 
» I C f h lngetrete?e ßegenwetter sind die Käufer 
• mh \orsichtig geworden, da man befürchtet daß der 
'Sfiaps nicht ganz trocken geliefert werden wird "

ßubesn,  Das Angebot ist größer geworden die rf, reise sind rückgängig. s^wmaen, che

J l h Ü frÜChte UQd Futtermittel sind weiter ge- 

)t T . z 'lcker> Melasse und Trockenschnitzel.
u uhte da^G o/m u f0-1’ scbwachen Zuckermarkte

In te  vo ll^ändP^ m R ° b z u c k e r  alter und neuer

A c h w i ® iß zU Sk6Tr Pr o m pte L i e fe r u n g ,  besteht 
iii'hano-ftk a großes Interesse, jedoch kamen wiederum 
Ä e f S i  Au geb0t Geschäfte nicht zustande. Von 
iliöktnV, " / \t er  ,J ie uer  E r n t e  wurden einige Posten 

Ä tT fr/Novem ber zu sh 14/3 per cwt. brutto für 
j . lnck kack fob Danzig-Neufahrwasser gehandelt. 

r ' ln i ly Londoner Notierungen gaben 1/2 bis 3 pence 
tod New York 5 bis 8 Punkte nach.

lü Lüben konnten infolge des günstigen Wetters 
¡¿weiter gut gedeihen. *

pn f on ■' e 1 a s s e alter Ernte wurde ein kleiner 
® e„ 61̂ p U $ 14,— per Tonne frei Grenze begeben; 
^be> ' ui- 6 der Berichtswoche war aus zweiter Hand 
JL 01 p>er anzukommen, ohne daß Käufer zu finden 

4M i nn' W Melasse neuer Ernte kamen Umsätze zu 
’ us $ 10,50 frei Grenze zustande, 

di , l'H d r o c k e n s c h n i t z e l  neuer Ernte konnten 
" i ro '  p bewerteten Preise von $ 19,50 per Tonne 
,X> '. M'(inze nicht mehr aufrecht erhalten werden; die 

1 eis® haben etwas nachgegeben. Da die Fabriken 
^werd la^ end blieben, konnten Verkäufe nicht getätigt

/  Kohlenhandel.
I . E x p o r t h a n d e l .  Die Neigung z. Zt., Lieferungs- 

S?k -S® nur blr 2—3 Monate vorzunehmen, besteht 
ach wie vor, da mit Rücksicht auf die zu erwartende 

¡Verstärkte Nachfrage für die Wintermonate kleine

Preiserhöhungen nicht unmöglich sein können. Die 
Frachten im Seehandel sind auch als fest, eher steigend, 
anzusehen.

G roß hande l .  Die Lage hat sich nicht geändert, 
nur ist zu befürchten, daß die jetzt z. Zt. noch ver
hältnismäßig guten Abladungen eine Verschlechterung 
erfahren könnten, zumal der seit etwa 2—3 Wochen 
im Holzhandel sich bemerkbar machende Waggon
mangel leicht auf den Artikel Kohle als Massen
artikel übergreifen kann.

P la t z h a n d e l .  Das in unserm letzten Bericht 
Gesagte g ilt auch für die abgelaufene Woche.

Monatliche Wirtschaftszahlen aus 
Danzig und Polen.

I. Gesamteigenhandel Danzigs.
AVareineingang:

Mai 1926 Mai 1927 " April 1927
40 807 To. 176007 To. 124 608 To.

Wert: 21512919 G Wert: 48662437 G Wert: 42341715 G
Warenausgang:

Mai 1926 Mai 1927 April 1927
454 390 To. 534 325 To. 537 662 To.

Wert: 36896082 G Wert: 32072892 G Wert: 32376310 G

Mai 1926 
Mai 1927
April 1927

Mai 1926 
Mai 1927
April 1927

I I .  Ein- und Ausfuhr Polens.
Wareneingang:

154 528 To. W ert: 106371000 ZL 
506 569 To. Wert: 163814000 Goldzl. 
435 940 To. AVert: 148 238 000 Goldzl. 

AV arenausgang:
1292 582 To. Wert: 181783 ZL 

1609943 To. AVert: 114177 000 Goldzl. 
1515 615 To. W ert: 119 431000 Goldzl.

I I I .  Seeschiffsverkehr im Danziger Hafen.

Mai 1926 
Mai 1927
April 1927

Mai 1926 
Mai 1927
April 1927

Eingang:
511 Schiffe 292 026 Netto-Rgt. 
631 Schiffe 336613 Netto-Rgt. 
626 Schiffe 344 922 Netto-Rgt. 

Ausgang:
487 Schiffe 259 756 Netto-Rgt. 
628 Schiffe 330 103 Netto-Rgt. 
626 Schiffe 337 595 Netto-Rgt.

IAA Großhandels-(Gold)indexziffer:
1913/14 =  100

Mai 1926 Mai 1927 April 1927
=  142,6 =  148,0 =  146,6

V. Erwerbslosenziffer im Freistaat:
Mai 1926 Mai 1927 April 1927

16 262 11 768 13 128
VI. Anträge aut Konkurseröffnung im Amtsgerichts

bezirk Danzig.
Mai 1926 Mai 1927 April 1927

5 3 1

V II. Zinssätze.
a) Bank von Danzig:

Mai 1926 Mai 1927
Diskont 7 % 51/2 %
Lombard 9 % 6V2 %

b) Bank Polski:
Mai 1926 Mai 1927

Diskont 12 % 8 %
Lombard 14 % 91/2 %

April 1927 
5V2%
6 V2%

April 1927
87,%
10%
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V II I .  Danziger Devisenkurse.

a) Scheck London:

b) 100 Złoty loco 
Noten:

c) Dollarnoten:

1. 5. 26 2. 5. 27 1. 4. 27
25,20Va 25,00% 25,00V4
15. 5. 26 14. 5. 27 15. 4. 27 

25,21 25,06 25,0672
1. 5. 26 2. 5. 27

50,44 Gr. 50,56 B. 57,53 G. 57,67 ß.
1. 4. 27 15. 5. 26

57,58 G. 57,72 B. 48,94 G. 49,06 B.
14. 5. 27 15. 5. 27

57,61 G. 57,75 B. 57,73 G. 57,87 B. 
3. 5. 26 3. 5. 27

5,1885 G. 5,2015 B. 5,1347 G 5,1372 ß. 
1. 4. 27 17. 5. 26

— 5,1985 G. 5,2115 B.
17. 5. 27 13. 4. 27

5,1447 G. 5,1578 B. 5,1510 G. 5,1640 B.
d) .¡Reichsmark- 1. 5. 26 2. 5. 27

noten: 123,421 G. 123,729 B. —
28. 3. 27 15. 5. 26

122,097 G. 122,403 B. 123,296 G. 123,604 B.
19. 5. 27 14. 4. 27

122,297 G. 122,603 B. 122,222 G. 122,528 B.

6Va% Staatsanleihe der Freien Stadt Danzig 
(Tabak-Monopol).

Die Investions Review bringt unter dieser Ueber- 
schrift folgende M itteilung: Durch die British Overseas 
Bank und Helbert Wagg & Co. ist eine Emission von 
£ 1520 000 zu 61/2 % in Sterling - Obligationen von 
20 Jahren Laufzeit als Teilzahlung einer Anleihe von 
£ 1900000 begeben worden. Der Restbetrag bleibt 
für die Ausgabe in Amsterdam reserviert. Der Londoner 
Emissionskurs ist 91 und die Obligationen sind heraus
gegeben in Stücken zu £ 50, £ 100, £ 500 und £ 1000 
Nennwert mit Zinsberechtigung am 1. April und 
1. Oktober, zahlbar in Sterling frei von Danziger 
Steuern. Die Anleihe soll durch einen abnehmenden

Fond abgelöst werden. Der Rückkauf soll halbj» 
ab- Oktober 1928 erfolgen, und man rechnet da%_ 
ganze Anleihe im Oktober 1947 zurückzuzahle»-“  
Freie Stadt sammelt jedoch Reserven, um dieJfcz 
Anleihe schon 1932 zum Kurs von 102 zurückzuZ«11 
Es handelt sich um eine Völkerbundsanleihe w  ( 
Rat hat einen Treuhänder für die Obligations-!11’ 0 
ernannt, der die Einnahmen aus dem TabakAK— 
und der Branntweinverbrauchs-Abgabe sammeln oh 
da dies die Einkünfte sind, die als Sicherheiten!: 
die Anleihe vorgesehen sind. Für das eti 
kommenden 31. März endigende Jahr werden Sa 
Einkünfte auf £ 490 000 geschätzt, wovon auf dk'uc 
last höchstens £ 173000 entfallen. Um dieLntfiai 
der Obligations-Inhaber gegen einen Ausfall zu sßHüt 
ist eine Prämie ausgesetzt worden. Die Anleihe 8%] 
eine günstige Kapitalsanlage für das Ausland 0%1 
da das Agio £ 7 2 s. 10 d. und im Falle ein^ar 
lösung zum letzten Termin sogar £ 7 7 s. 7 d. Hnc

en
Jäi

Ablauf der Zahlungsfrist aus den Steuerbesti1̂
1926/27. J a

Die Frist für Zahlung der Beträge, die duljäs' 
zugestellten Steuerbescheide 1926/27 und die Pc 
zeitig mitgeteilten Kontoauszüge als fällige Nach%hi 
oder laufende Fälligkeitsrate, insbesondere
I I .  Vierteljahr 1927, bezeichnet sind, beginnt abzwff

Unter Bezug auf die Bekanntmachung vom 3. 
über „Steuerbescheide und Kontoauszüge“ wird |je] 
hingewiesen, dal! eine nochmalige schriftliche Jcl 
für die bezeichneten Zahlungen n i c h t  ergel4 j 
unmittelbar zur Pfändung geschritten wird, g( 
Zahlung nach Ablauf der 4 wöchigen Frist1 
geleistet und Stundung nicht gewährt ist.

Steuerpflichtige, die die Zwangseinziehung 
dadurch entstehende Kosten vermeiden wollen, 
ersucht, die ihnen bezeichnete Zahlung rechtzl 
die Steuerkasse abzuführen.

Günstige Absendlingsgelegenheiten für Luftpostsendungen.

Letzte Auflieferungszeit 
für gewöhnliche Luftpost

brief Sendungen beim 
Postamt 5 in Danzig

werktäglich 5,25 

werktäglich 9,10

Beförderung ab 
Danzig Beförderungsgelegenheit für 

Luftpostsendungen nach:
um

6,20

10,05

mit

Flugzeug

Flugzeug

_______________________________________ >
Königsberg (Pr.) und Umgegend, Litauen, b01 

Estland, Rußland, China, Japan, Persien , 
Deutschland außer Ostpreußen und außer P°’ j 

sowie nach den Ländern nördlich, w estlich  ü 
lieh von Deutschland

werktäglich 11,05 

werktäglich 12,55

werktäglich 14,55

21,30 (täglich außer 
Sonnabend)

desgl.

täglich 23,05

12,00 Flugzeug

13,40 Flugzeug
14,10 Flugzeug

15,40
15,50
15,55
22,05

22,05

23,42

Flugzeug 
Flugzeug 
Flugzeug 

Zug D 602 und 
von Warschau 
m it Flugzeug 
Zug D 4 und 
von Berlin mit 
Flugzeug 
Zug D 8 und 
von Berlin mit 
Flugzeug

Deutschland außer Ostpreußen 
Königsberg (Pr.) mit weiterer Umgebung, Me#1'ÁDeutschland außer Ostpreußen u. außer Hinterp' , 

sowie nach den Ländern nördlich, w estlich  
lieh von Deutschland

Polen (außer Pommerellen) und Oesterreich
Königsberg (Pr.), Tilsit, Memelgebiet \ gaß2

0>[

Marienburg, Elbing, Allenstein preüV
Krakau, Lemberg, Galizien und Oesterreich

Westdeutschland und Süddeutschland sowie 
i Ländern nördlich, westlich und südlich voü 

land
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Eingang von Ausfuhrgütern auf dem Bahnwege.
Berichtswoche vom 18. bis 24. Juli 1927.

■ ' ----------
fczeich- 

ß nung 
4 des 
jil Gutes
[o(------------

Leege Tor 

Wagg.j To.

Olivaer Tor 

Wagg To.

Neufahr 
Freibezirk 

Wagg To.

D a n  
wasser 

Zollinland 

Wagg.; To.

z i g

Weichsel
bahnhof

Wagg.j To.

Strohdeich 

Wagg.1 To.

Kaiserhafen 

Wagg. To.

Holm

Wagg.j To.

Summa 

Wagg. To.

11 ohlen . 145 3084 192 3790 1196 22278 180 3272 640 12713 _ _ 1482 25633 _ _ 3836 i 70710
A z  . . 170 3246 63 1640 _ 26 390 1 12 351 5865 648 13671 691 15833 1950 40658
1 etreide,

3aaten . 25 344 _ 1 15 1 15 _ ___ _ _ _ _ 27 374
F'ucker . — — — __ . _ _ — --  ' — — — — —

^aphtha . 
Kühen-

i 2 59 786 — — — — 150 2241 — — 15 258 — — 225 3287

Schnitzel — — __ — _ _ _ — — — — — —

belasse . — — _ _ _ _ — ---' — — — —
Kartoffel-
l£!mohl. . — — — *-- _ ___ _ _ — — — — — —

erneut . i 15 7 105 — _ _ _ 223 3267 _ _ — — — — 231 3387
laute. . — — 8 72 — — 1 8 _ _ — — — — — 9 80

1 iier . . 
fink . .

4 20 — — — — 2 23 — — — — — — — — 6 43

U'c;lisen, Ma-
Rehmen . 16 195 41 690 _ 27 529 _ _ — — 84 1419

¡iwbr.Gilter — _ . _ _ _ _
'¡bebende
iibPferde . — — _ _ _ 6 73 St. _ _ — 6 73 St.
gebende
¿Rinder . — — _ _ _ _ _

gebende
^ächwcine 26 790 St. — — _ _ _ i . 26 790 *
•gebende

Schafe . — — — — — — — _ _ _ — — — — —

f Danzigs Gesamteigenhandel in der Zeit vom ff. bis 20. Juli 1927 (vorläufige Uebersicht).
 ̂ 6 na,c^s ê^eil<̂ e Tabelle umfaßt nur die wichtigsten Waren.

61 ^en ' versehenen Waren handelt es sich um den Landweg, bei den übrigen um den Seeweg.
E i n f u h r  in  D o p p e l z e n t n e r n

\ Pos. W a r e n b e z e i c h n u n g
In der 

11. Dekade 
11.—20. 7. 27 

in dz.

y 1 Weizen . . . 4 900
1 Roggen . . . . 1 300
1 Hafer . . 18 900

4 1 Mais . . 1 350*
2 Reis . . 4 470

34 Schmalz . . .  .............. 1 750
37,4 b Res. H e rin g e ....................................... 30 730

41 Phosphorite........................................... 34 000
j

41 Thom asm ehl....................................... 44 300
51 pette pp................................................. 370

5 54 Res. H ä u te .................. ........................ 2 780
66 S te in e .................................................. 3 890*
72 Ziegelsteine ....................................... 320*
79 K oh len .................................................. 5150*

y 82 Harz und Kolophonium . . . . . . . 210
$ 85/117 Öle pp..................................................... 2 930

91 Schwefel.............................................. 290
124 Gerbstoffextrakte ............................. 390
138 Eisenerz . ........................................... 45 800
139 Roheisen.............................................. 280

140/41 Eisen pp................................................. 1300*
K 142 Eisen und S t a h l ................................ 167 250
0* 167 M aschinen........................................... 410*

A u s f u h r  i n  D o p p e l z e n t n e r n

Pos. W a r e n b e z e i c h n u n g
In der 

II. Dekade 
11.—20. 7. -27 

in dz.

1 Hülsenfrüchte....................................... 2 040
22,2 Raffinade ........................................... 300
33 los. S a lz .............................................. 6 800
34,1 fr. F le is c h ........................................... 1 030
39 V ie h fu tte r ........................................... 590*
39 Kleie . ...................... ............................ 1 C30*
39 E ie r ...................................................... 530
39 Melasse .............................................. 5 590 

190*
40 leb. Tiere ....................................... j 470
41

V
Superphosphat.................................... 2 490*

52 Paraffin ............................................... 950
54 H ä u te ................................ .................

H o lz .................................................. ^

50
14 400*

58 310 750
62 K le e ...................................................... 70
65 Zement.................................................. 42 550
79 K ohlen .................................................. 722 890
80 T e e r ..................................................... 2 210

85/117 Ö le......................................................... 3 770
105 Soda . . ............................................... 250
233 Schwefelkiesabbrände......................... 3 220*



552 d Wz

Holzausfuhr im Gesamteigenhandel Danzigs im Juni

Z o llta rif
position

H o lz a r te n

XJ
ä
1i2

3CDCQ3<Di-3

Xi3
Ta©

XJ3
o

-3
‘53HA4

3
s”3

3
CDtüD<D
f-

3CDXJCDUj
r3

A4
f-i3
aCD3 ta

lie
n 3Ad

’fZCD§

xi3ri
133

‘3A4
ä3CDQ

COO w K s 03 O oCO • :cö
Q <! E EH

¡¡oll
DOS

W e lc h h o l*  (in dz)
58 le Bund- und

Langholz, K ie fe r .............. 67338 8624
„ Tanne, Fichte .
„ E r l e ..................
„ Pappel . . . .
„ Espe ..............

übriges . . . . 1
58*de Schnittholz (Latten,

Bretter, Bohlen,
Pfosten), K ie fer . . . . 13482 1637 501473 6117 6453 80655 2059 2042

„ Tanne, Fichte 542905 26108 19750 15567 1448
„ E r le ..............
* Pappel . . .
„ Espe . . . .
„ übriges . . .

58*d0 Kanthölzer (Balken,
Tirnber), K ie fer . . . 1005 2648 241 2441

, Tanne, Fichte 1212
Erle . . . .

„ Pappel . . .
„ Espe . . . .
„ übriges . . .

58id Sleepers (K ie fe r ) .................. 4805 3636
58 id Eisenbahnschwellen, K iefer 34002 2189 11915 7898
58 Grubenholz, K ie fe r .............. 60005 64175 18172

„ Tanne, Fichte ■ 150
58lc 2 Telegraphenstangen,

Maste, K ie fer . . . . 6831 154 4213 12379 629 1014
„ Tanne, Fichte

58*3 Brennholz, K i e f e r .............. 14475
„ Tanne, Fichte . .
„ E r l e ..................
„ P a p p e l..............
„ E s p e ..................

58 2 Papierholz, K ie fer . . . . . .
„ Tanne, Fichte .
.  E s p e .................. «

58 2 sonst. Holz, K ie fe r ..............
„ Tanne, Fichte .

E r l e ..................
» „ Pappel . . . . .

» E sp e ..................
„ Korkrinde . . .

r> „ übriges . . . . 15

Summe 128675 27245 1110667 48353 102757| 115264 2059 14843

5i

,61

58

m
p
F

jf  C

Entrichtung der lautenden Umsatzsteuer.
Seit einiger Zeit lassen die Eingänge aus der all

gemeinen Umsatzsteuer zu wünschen übrig. Es muß 
daher erneut darauf hingewiesen werden, daß, ab
gesehen von den zur Umsatzpauschsteuer heran
gezogenen nichtbuchführenden Landwirten, alle Umsatz- 
steuerpflichtigen verpflichtet sind, die auf ihre steuer
pflichtigen Umsätze eines Monats entfallende Umsatz
steuer nachträglich selbst zu berechnen und bis zum 
10. des folgenden Monats ohne besondere Aufforderung 
an die Steuerkasse abzuführen. Die Ermittlungsbeamten 
der Steuerämter sind angewiesen, die restlose und 
pünktliche Erfüllung dieser Verpflichtung durch die 
Steuerpflichtigen sorgfältig zu überwachen.

Bei Unterlassung der laufenden Zahlungen sowie 
bei unpünktlicher und unvollständiger Erfüllung der 
Zahlungspflicht haben die Steuerpflichtigen, abgesehen 
von etwa verwirkten Strafen, Schätzung der zu ent
richtenden Umsatzsteuer und Strafzuschläge gemäß 
§§ 28 und 30 des Umsatzsteuergesetzes zu gewärtigen. 
Darüber hinaus ergeben sich bei nicht rechtzeitiger 
Abführung der monatlichen Umsatzsteuer m it Sicher
heit später auf einmal zu entrichtende Nachzahlungen,

ri1deren Begleichung vielen Betrieben erfahrungs# 
größere Schwierigkeiten verursacht, als weü’f, 
laufenden Zahlungen monatlich abgeführt wefap 

Im  übrigen darf darauf hingewiesen werdefEbe 
die in Aussicht genommene Aufhebung der kVch 
Steuer keinesfalls rückwirkende Kraf t hat, .er 
vielmehr alle bis zum Außerkrafttreten der 0J füs 
Steuer auf gelaufenen Steuerbeträge nach deüjer- 
Schriften des Gesetzes in voller Höhe zu eiür vo 
sind.

Danzig, den 21. Juli 1927.
Der Leiter des Landessteueramtes. es,

fau

Bericht über die letzte Sitzung des Vereins lhl)l es'
Handelsvertreter. r li-at

Der Verein Danziger Handelsvertreter e. 
am Mittwoch, den 20. d. Mts., eine gutbesuchte _ ,jjßh] 
im großen Sitzungssaal der Handelskamiö01' au 
Leitung des 1. Vorsitzenden K a m m  ab.

Nach Erledigung einiger interner 
erstattete der erste Vorsitzende ausführliche*1

,rei
jrfrg]
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Holzausfuhr im Gesamteigenhandel Danzigs im Juni 1927.

Jiolltarif-I;
position
i

Ho l z a r t e n

58‘ o

58‘ c

681(1 a

! 595 
, Glied

»
I I *»581c 2

58 Hi
»585

I 582

611

Rund- und 
Langholz, Eiche . .

» Weißbuche 
» Rotbuche 
* übriges . 

Rundklötze, Eiche . .
» Weißbuche 
„ Rotbuche 
» übriges . 

Fiançons, Eiche . . . 
Kantholz
(Balken), Eiche . . .

» Weißbuche
» Rotbuche

übriges . .
belgische Rundschwellen, 

(Eiche) . . . . . .
Blockwaren 

(Bretter, Bohlen) Eiche . .
» Weißbuche
» Rotbuche

_ . » übriges .
Jburmere, Eiche . . . . .

„ Rotbuche . . . .
» übriges.............

Eisenbahnschwellen
bezw- Klötze, Eiche .

tü „ .... » , ^ RotbucheJi aßstabe und Dauben . . 
Parkettstäbe und

Friesen, Eiche . .
» Weißbuch
» Rotbuche

Telegraphenstangen 
und Maste, Eiche . .

» Weißbuchi
» Rotbuche

übriges . 
Brennholz, Eiche . . . . .

» Rotbuche . . . 
Ko t b neben p latten . . . .  
sonst. Zweckholz, Eiche . .

» Buche .
Q , » sonstiges
Sperrplatten..................

Hartholz : 
Weichholz:

D
eu

ts
ch

la
nd

O
st

pr
eu

ße
n

E
ng

la
nd

H
ol

la
nd

Fr
an

kr
ei

ch

B
el

gi
en

N
or

w
eg

en

Sc
hw

ed
en

D
än

em
ar

k

Ita
lie

n

A
m

er
ik

a

Fi
nn

la
nd

Tü
rk

ei

In
sg

es
am

t

1l la r t l i« >lx (in dz)

3847 '676 12283 26196 639 1213 44854

3784 9081 12865

22988
\

4466 27454

11£ 72
t

187

1407 14846 11512 524 23830 191 8147 2611 3290 66361
139 95 234

2738 41 899 3678
' 1434 124 1033 2591

249 64 259 572

11539 1358 12897

815 12031 2714 860 2347 498 19265
2652 3832 1441 693 1943 10561

1587 5640 1674 1008 2097 829 150 303 81 13369

14092 72196 45765 2392 58214 318 11942 3938 150 303 5497 81 214888
128675 27245 1110667 48353 102757 115264 2059 14843 1549863

Hart- und Weichliolz insgesamt: 1764751

^zwischen unternommenen umfangreichen 
(i!‘er r|' ? f ur Wahrung der Interessen der Mitglieder 
4bsenda-^öÄ-Fachgruppe. Es wurde von den an- 
leriia't ¡errerL dieser Fachgruppe berechtigterweise 

noh ’ -v k  *(acbdem. das Monopol bereits seit drei 
r " ,eil 111 Tätigkeit ist, die Handelsvertreter, die seit 
xlni 6n sc^0n Tein Einkommen mehr haben, bis heute 

mer noch keine Abschlagszahlung auf die ihnen 
s eilende Entschädigung erhalten haben. Es ist 

Ifponders au®aRend, daß seitens verschiedener In- 
1  nZe? ^ r  Tie ganz großen Existenzen und für die 
^gestellten jn <Jer Tabakwarenbranche äußerst schnell 
> sor§t _ ist, während die Handelsvertreter, die eine 
¡xategorie selbständiger älterer Kaufleute darstellen, 
¡( ? .z Ter vielen unternommenen Schritte bisher am 
^unechtesten berücksichtigt worden sind. Der Vor- 
■̂and wurde von der Versammlung beauftragt, sofort 
."eitere, und zwar ' energeri,schere Maßnahmen zu 
•‘"greifen.

Der Schriftführer der Hinterbliebenenkasse L  ö h n e r t 
referierte über den Stand der Umwandlung der eigenen 
Hinterbliebenenkasse in eine rechtsgültige Versicherung 
auf den Todesfall auf Grund der Berichte des Central- 
verbandes Deutscher Handelsvertreter-Vereine.

Alsdann gab der erste Vorsitzende einen ausführ
lichen Bericht über die Sitzung des Großen Aus
schusses des Gentralverbandes, die im Monat Mai in 
Hamburg war.

Auch wurden die Vorbereitungen für einen würdigen 
Empfang des im Oktober d. Js. in Danzig tagenden 
Verwaltungsrates des Centralverbandes besprochen. 
Man erhofft von dieser Tagung eine günstige Aus
wirkung auf dieTätigkeit des Vereins Danziger Handels
vertreter in unserer alten Hansestadt.

Kurz vor 9 Uhr konnte die Sitzung geschlossen 
werden.
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Danziger Getreidezufuhren ani dem Bahnwege.

Vom 18. Juli bis 23. Juli 1927.

8 . 
vrb

Datum
Weizen

Waggons To.

Roggen

Waggons To

Gerste

Waggons To.

Hafer

Waggons To.

Hülsenfrüchte

Waggons To.

Kleie u. Olkuch.

Waggons To.

Jndw  -Saal
___jkiit

W a g g o n ^ c h l

rb

18. 7. 27
19. 7. 27
20. 7. 27
21. 7. 27
22. 7. 27 
2'!. 7. 27

Gesamt

18
15

15
15
15
78

2
3
1

30
45
10

15
58

10 158 —

'er
ter
i  <

ab
ur

^e b

Die Ausfuhr Danzigs im Gesamteigenhandel im Mnnat Jnni 1927.
Die nachstehende Tabelle umfaßt nur die wichtigsten Waren: (Verlauf

’as
an

Pos. des
—

Pos. des
Zoll- Warenart dz Zoll- Warenart
tarifs tarifs

1 Gerste......................................... 3 716 22,2 R a ff in a d e ..................................
1 Sonst. Getreide.......................... 611 39,2

39,2/3
39,4

K le ie .........................................
1 Erbsen . . .  .......................... 3162 Sonst. Viehfutter . . . . . . . 

Melasse . . . ......................
1 B o h n e n .................................  . 453 58 Holz .....................................  ■
1 Sonst. Hü lsenfrüchte............... 4 211 62,5d R a p s .........................................

22,1 Rohzucker . . .......................... 36 065 79 K o h le n .....................................

Ile
ot

,cl
nc
■et
nt

rd

an
3 '

Polnische Wirtschaftsgesetze in deutscher Übertragung

Verordnung
des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1927 
betr. die Produktion, die Einfuhr und den Gebrauch 
von ßleiweiß, Schwefelsäure in Blei sowie anderen 

B ieiverbind ungen.
(Dz. Ust. Nr. 62 vom 12. Juli 1927.)

Auf Grund des Artikels 44 des Gesetzes 6 der 
Konstitution und des Gesetzes vom 2. August 1926 
über die Bevollmächtigung des Präsidenten der Re
publik zur Herausgabe von Verordnungen mit Gesetzes
kraft (Dz U. R. P. Nr. 78 Pos. 443) bestimme ich 
folgendes:

Art. 1. Die Gründung neuer ßleiweiß Fabriken auf 
dem Gebiet der Republik Polen ist verboten.

Der Minister für Industrie und Handel im Ein
vernehmen mit dem Minister für Arbeiten und öffent
lichen Schutz sowie dem Minister des Innern kann 
im Palle eines begründeten Bedarfs die Erlaubnis zur 
Gründung einer neuen Bleiweißfabrik erteilen.

Art. 2. Die Einfuhr aus dem Auslande von Blei
weiß. schwefelsaurem Blei sowie anderen Produkten, 
die diese Bleiverbindungen enthalten, ist nur auf Grund 
einer Bewilligung des Finanzministers, herausgegeben 
im Einvernehmen mit dem Minister für Arbeiten und 
öffentlichen Schutz, dem Minister des Innern und dem 
Minister für Industrie und Handel, gestattet.

Obiges Verbot betrifft nicht die Einfuhr von 0  
iarbon in fertiger Gebrauchsform. ,

Art. 3. Die Anwendung von Bleiweiß, söy 
saurem Blei sowie anderen Produkten, die diejh 
verbindungon enthalten, ist bei den zum Bau geP 
Malereien im Inneren der Gebäude verboten. |

Dieses Verbot betrifft nicht:
a) die Ausführung von Malerarbeiten im

Bahnhöfe und industrieller Anlagen, b 
Ausführung der Arbeitsinspektor im EinvePj t 
m it der zuständigen Sanitätsbehörde 1*% 
der Vorschriften, die auf Grund des I 1*^ 
des Artikels 6 dieser Verordnung h e ra u f,# 
worden sind, die Anwendung der im oV, J 
satze genannten Produkte als unentbebd 
sieht. Der Arbeitsinspektor muß vorher j , (J 
achten der Organisationen der ArbeitgßP * 
der Arbeitnehmer einholen : ^

b) die Anwendung weißer Farbstoffe, die >y J 
2% reines Blei enthalten.

Der Gebrauch von Bleiweiß, scbwefelsaß'.^t» 
und anderen Produkten, die diese Bleiyerbi 
enthalten, ist bei Künstler- und Dekorationsw »

Oele und Fette
Londexpoco Langgasse 67
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Art. 4. Die Beschäftigung von Jugendlichen unter 
8 Jahren sowie Frauen im Malergewerbe bei allen 
abeiten, die mit dem Gebrauch von Produkten, die 

^leiweiß und schwefelsaures Blei enthalten, verbunden 
jnd, ist verboten.

Der Bezirksarbeitsinspektor kann im Einvernehmen 
-rit dem Wojewoden, nach Einziehung eines Gut
achtens der Organisationen der Arbeitgeber und 
abeitnehmer, die Erlaubnis zur Beschäftigung von 
'eisonen unter IS Jahren erteilen und zwar zwecks 
prufslehre bei den in Punkt 2 des Absatzes 2 und 
i  dem Absatz 3 des Artikels 3 genannten Arbeiten.

Art. 5. Den Malerarbeitern ist gestattet die Pro- 
ukte, die Bleiweiß und schwefelsaures Blei enthalten, 
ur m Form von Pasten und fertigen Farben zu 

Gebrauchen.
I ' Die Zurichtung von Pulver und Kristallen der 

asten und Farben, die die im ersten Absätze genann- 
sn Produkte enthalten, ist nur in speziellen dazu 
ngepaßten Räumen und Einrichtungen gestattet 

jtt Schlei en und Schaben im ' trockenen Zustande 
uner Oberfläche die bedeckt ist m it Produkten, die 
UeiweiD und schwefelsaures Blei enthalten, ist vor-

^-0l6D .

Art. 0 Der Minister für Arbeiten und öffent- 
y chen Schutz, der Minister für Industrie und Handel 
Ft  p»er Minister des Innern werden gemeinsam und 
gtre its der Anstalten, die den einzelnen Ministern 
j5 erliegen, im Einvernehmen mit den interessierten 
limstern, im Einklang mit den Vorschriften der Ver- 
rdnung des Präsidenten der Republik über die Vor- 

i|eugung von Berufskrankheiten und deren Bekämp- 
Vorschriften herausgeben und zwar:

*  L Vorschriften betr. die Einrichtung von Bleiweiß- 
labriken und anderen Blei Verbindungsfabriken • 

2- hygienische und Sicherheits-Vorschriften, denen 
die Raume entsprechen müssen, in welchen die 
I  arben und Pasten, die Bleiweiß, schwefelsaures 
Blei und andere Produkte, die diese Verbin
dungen enthalten, gebrauchsfertig zubereitet und 
mnWe1,, e,n die Malerarbeiten beim Gebrauch

3 v ! l 6? r en ^n(1 Li’asten vorgenommen werden; 
rschnften, die den Gebrauch von Bleiweiß 

normieren und zwar bei der Ausführung von 
iviVerarbeiten uü Inneren der Bahnhöfe und 
industrieller Anstalten (Punkt a des Absatzes 2 

es Artikels 3) nach Einziehung eines Gutachtens 
er Berufsorganisationen der Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer;
Vorschriften über die Sicherheitsmittel und 
Arbeitshygiene, die von den Arbeitern bei An- 
'wenchmgderProdukte, die Blei weiß, schwefelsaures 
Blei und andere Bleiverbindungen enthalten,

F. B. PRAGER :i DANZIG
Eisengroßhandlung

lVal»,(Hs(>n 
B*’o rin eisen 
Eisenbleche 
Draht 
Drahtstifte
Dohrc 
Eittings

llnfeisen
Stühle
Kisenkurzwaren
Wießereier/.ensniss
Z inkb leche
Metalle
Schleifsteine

Eigene Werkstätten zur Herstellung von Drahtgeflechten
Rl.-Nr. 24281 u. 24282 Kontor Speicherinsel Mausegasse 4

eingehalten werden sollen sowie Vorschriften, 
welche diesen Arbeitern die Bedingungen sichern, 
welche die Beachtung der Reinhaltung ermög
lichen, insbesonders die Vorschriften betreffs des 
Waschraumes, der Arbeitsanzüge bei der Arbeit, 
des Aufbewahrens der Anzüge nsw.

Die in den Punkten 3 und 4 dieses Artikels ge
nannten Vorschriften sind von dem Leiter des Unter
nehmens vorzulesen, aufzuklären und jedem Arbeiter, 
der bei der Arbeit oben genannte Produkte benutzt, 
einzuhändigen; diese Vorschriften müssen gleichfalls 
an einem sichtbaren Platz in der Arbeitsstätte aus
gehängt sein.

Art. 7. Das Anmelden der Vergiftungsfälle durch 
Blei, das Verfahren der Aufsichtsbehörden imFalle solch 
einer Anmeldung so wie die Untersuchung der Gesun dheit 
der Arbeiter, die einer Beivergiftung ausgesetzt sind, 
wird auf Grand entsprechender Vorschriften der Ver
ordnung des Präsidenten der Republik über die Vor
beugung von Berufskrankheiten und deren Bekämpfung 
erfolgen.

Art. 8. Der der Uebertretung der Vorschriften 
des Artikels 1 des Absatzes 1, des Artikels 3 des 
Absatzes 1 und des Artikels 5 dieser Verordnung so
wie der Vorschriften, die auf Grund des Artikels 6 dieser 
Verordnung herausgegeben worden sind, Schuldige, 
wird bestraft — sofern die betr. Tat nicht einer 
strengeren Strafe im Sinne anderer Vorschriften unter
liegt —- mit einer Geldstrafe bis 2000 ZI. und einer 
Haft bis 6 Wochen, oder einer von diesen Strafen.

Zur Beantragung der Strafen sind die Arbeits
inspektoren und andere zuständigen Behörden berufen.

Die urteilfällende Behörde setzt in dem Urteils
spruch im Falle der Unmöglichkeit der Einziehung 
einer Geldstrafe eine Ersatzhaftstrafe nach billigem 
Ermessen fest, jedoch nicht über 6 Wochen.

Art. 9. Neben der im Artikel 8 vorgesehenen 
Strafe ist die Konfiskation der unrechtmäßig produ
zierten Waren sowie Materialien, die zu ihrer Her
stellung dienen, zn bestimmen.

Falls die Verfolgung oder die Bestrafung des 
Schuldigen unmöglich ist, ist die Konfiskation selbst
ständig zu bestimmen.

Art. 10. Zur Entscheidung der im Art. 8 vor
gesehenen Uebertretungen, m it Ausnahme der im 
Artikel 12 bezeichneten Fällen, sind die Verwaltungs
behörden I  Instanz berufen.

Gegen den Urteilsspruch der Verwaltungsbehörden 
I. Instanz kann im Verlaufe von 7 Tagen vom Tage 
der Einhändigung des Urteilsspruches, an diese Be
hörde ein Antrag gestellt werden mit der Bitte, die 
Angelegenheit an das zuständige Kreis-(Friedens-) 
Gericht zu überweisen, das nach den Verfahrungs-

F I R M E N
die männliche oder weibliche

Gehilfen oder Lehrlinge
suchen, wenden sich an die k o s t e n f r e i e

S te llen verm ittlu ng
des G. I). A. (früher 1858er Verein, Leipz. Verb.)

Danzig, Hundegasse 128, I
Fernspr. 283 61 (Sammelnummer)

Bisher
über 433000 Stellen

besetzt



Vorschriften die für die I. Gerichtsinstanz verpflichten, 
handeln wird.

Das Urteil des Bezirksgerichts, das in der II. In 
stanz herausgegeben wird, unterliegt keiner Berufung.

Art. 11. In  dem Gebiet der Wojewodschaft Posen 
und Pommerellen werden die Vorschriften über die 
Herausgabe von Polizeistrafmandaten angewandt.

Art. 12. Die Leiter der staatlichen Selbstver
waltungsarbeitsanstalten oder der unter der Staats
verwaltung stehenden, die sich einer der im Artikel 8 
vorgesehenen Uebórtretungen zu schulden kommen 
lassen, unterliegen Strafen ausschließlich im Gerichts
wege.

Art. 13. Auf die Entscheidung über die im Ar
tikel 9 Absatz 2 vorgesehene selbständige Konfis
kation, werden die entsprechenden Vorschriften der 
Artikel 10—12 angewandt.

Art. 14. Die Gegenstände, die der Konfiskation 
im Sinne dieser Verordnung unterliegen, kann die 
Verwaltungsbehörde b eschlagnahmen.

Art. 15. Derjenige, der die Vorschriften des A r
tikels 4 verletzt, wird — sofern die betr. Tat nicht 
einer schärferen Strafe im Sinne anderer Bestimmun
gen unterliegt — mit einer Geldstrafe bis 2000 ZI und 
einer Haft bis 6 Wochen oder mit einer von diesen 
Strafen belegt.

Die für den Urteilsspruch Zuständigen sind die 
Kreis-(Friedens-)Gerichte.

Art. 16. Die Ausführung dieser Verordnung wird 
dem Minister für Arbeiten und öffentlichen Schutz, 
dem Minister für Industrie und Handel, dem Minister 
des Innern, demj¡Justizminister und dem Finanzminister 
übertragen und zwar jedem im zuständigen Tätig
keitsbereich, und betreffs der Anstalten, die den 
einzelnen Ministern unterliegen, im Einvernehmen mit 
den interessierten Ministern.

Art. 17. Diese Verordnung verpflichtet im Gebiet 
der ganzen Republik Polen, m it Ausnahme der Woje
wodschaft Schlesien, und tr itt  in Kraft in 6 Monaten 
nach dem Tage der Verkündung. M it dem Augen
blick des Inkrafttretens dieser Verordnung verlieren 
die mit dieser Verordnung im Widerspruch stehenden 
Bestimmungen ihre Gültigkeitskraft. Die bisher bin
denden Bestimmungen, die m it den auf Grund dieser 
Verordnung herausgegebenen Vorschriften im Wider
spruch stehen, verlieren ihre Gültigkeit mit dem Augen
blick des Inkrafttretens der genanntsn Vorschriften.

Im Gebiete der Wojewodschaft Schlesien tr itt  diese 
Verordnung in Kraft in dem durch den Sehlesischen 
Sejm festgesetzten Termin.

Zollerhöhung für Superphosphate.
Verordnung des Finanzministers, des Ministers für In 
dustrie und Handel sowie des Ministers für Landwirt
schaft vom 11. Juli 1927 über die Ergänzung der Ver
ordnung vom 30. Oktober 1925 betr. die teilweise 

Abänderung des Zolltarifs vom 26. Juni 1924.
Auf Grund des Artikels 7 Buchstabe i des Gesetzes 

vom 31. Juli 1924 über die Regelung der Zollverhältnisse 
(Dz. Ust. Nr. 80 Pos. 777) wird folgendes verordnet: 

§ 1. In  Ergänzung der Verordnung vom 30. Ok
tober 1925 über die teilweise Abänderung des Zolltarifs 
vom 26. Juni 1924 (Dziennik Ustaw Nr. 113 Pos. 800) 
erhält Pos. 41 Punkt 5 des Zolltarifs vom 26. Juni 1924 
(Dziennik Ustaw Nr. 54 Pos. 540) folgenden Wortlaut:

Pos. des 
Zolltarifs: Bezeichnung der Ware : Zoll für 

100 kg:
41 P. 5 Mineralische Superphosphate 3,— ZI. 

Anmerkung: Mineralische Superphosphate für 
landwirtschaftliche Zwecke mit Ge
nehmigung des Finanzministeriums zollfrei,

2. Diese Verordnung tr itt  am dritten Tag6*
der Verkündung in Kraft.

Im Verlauf von 15 Tagen vom Tage des M . 
tretons dieser Verordnung wird der bisherig®^ 
erhoben, sofern es sich um Waren handelt, die pe

a) zur Beförderung mit der Bahn, dem Schiff 
der Post unmittelbar nach dem polnischen* K J  
gebiet spätestens am Vortage der Bekanntmaj' 
dieser Verordnung auf gegeben worden sind>

b) auf polnischem Zollgebiet am Tage der BeMIfct;
machung dieser Verordnung in amtlichen "H 
lagern, in Bahn- und Postlägern sowie in fh i  
amtlichen unter Zollverschluß befindlichen Wfe 
lagern. de

§ 3. Die Ausführung'dieser Verordnung wird ’H 
Finanzminister übertragen. j ’;

_________ ( i

Gutachten
der Hauptstelle für Warenuutcrsucli11

Gemäß Danziger Zollblatt.
Gutachten der ilauptstelle für Warenuntersuc^K

Um Mißverständnissen vorzubeugen , wird Jri©
hingewiesen, daß die unter der Bezeichnung „V0!^1 
f u t t e r “ , „ K a n a r i e n v o g e l f u t t e r “ usw. zur “

Geirief1*fuhr gelangenden Waren gewohlich aus w»*-* 
verschiedenster Samenarten wie Rüben, Mohn, 
Leinsamen, Glanzkorn usw. bestehen. ’r ^

Die Verzollung dieser Gemenge hat gemäß 
Absatz 4, der Vorordnung über den Zolltarif p i 
11. 6. 1920 nach dem Bestandteil zu erfolgeßiLj 
dem, höchsten Zollsatz unterliegt. _ M

Die unter der Bezeichnung „Kanariensaat W 
„Glanzkorn“ zur Einfuhr gelangenden Samen 
dio Samen einer Grasart (Phalaris canariensisk. 
und sind als Grassämerei nach Pos. 62 P. 6 zu ve& y11 

Auf die Entscheidung des Finanzministep 
DC/11426/111/24 (Zollbl. 1924 S. 170) wird h inget;

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 3836'"
vom 10. 6. 1927.

Zu Position 4.
Unter Teigwaren sind solche zu verstehen, 3P 

einem Teig von klebereichem Weizenmehl oder 1Mi 
durch Trocknen hergestellt sind, ohne einen Gä>yn 
oder Backprozeß durchgemacht zu haben. Di® jEi 
Stellung geschieht durch Verrühren und KnetßMir 
Mehles m it Wasser zu einem Teig, der durch MasCwtü 
in besondere Formen gebracht und erhöhter T̂ rajs 
ratur getrocknet wird. Durch Zusatz von Eiern 6 Pt 
man die Eierteigware. J j(-

Die Bezeichnung der Teigwaren geschieht j e f  
ihrer Form, undzwar unterscheidetman in derHaupt“ ^
1. Bandnudeln (Gemüsenudeln =  Vermicelli),
2. Fadennudeln (Suppennudeln — Fidelini), (•.,
3. Röhrennudeln (Maccaroni), ¡n
4. Schnittnudeln (Blättchennudeln =  Taglioni)’ . ^
5. Perlgräupchen =  (Andarini — linsenförmig6' „ r

M illifanti erbsenförmige, r({i iu
6. Suppennudeln in Sternchen — (Stellure), V Ä i

Ring-, Buchstaben- und Tierformen, .A , ;
7. Semola oder Semolina in Form unregel10* A

Körner. „ J le
A ll diese Waren sind nach Pos. 4P. 2 zollpfjwjaij 

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 4b gc
vom 7

E . G . G A M  • S E
G e

8 S e it  100 J a h r
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Sammlung der Tarifenisdieidungen 
des Zolldeparfemenis des Finanz- 

iU minisierlums.
»Die in polnischer Sprache gehaltene Urschrift, in der 

auch Zeichnungen enthalten sind, liegt in der Aus
kunftsstelle der Handelskammer aus.

' 101) Feine Grützen aus Gerste, Buchweizen und Hirso.
| ;  Pos. 3 P. 2 a.
t  Im Hinblick darauf, daß Position 3 Punkt 2 Buch- 
jStabe „a“ des Zolltarifs Gersten-, Buchweizen- und 

lirsegrütze nennt, und zwar ohne jeden Vorbehalt 
^hinsichtlich des Grades der Zerkleinerung, sind sämtliche 
«einen Grützen, die durch mechanische Zerkleinerung 

der Gerste, des Buch weizens und der Hirse (bezw. der 
1 Hirsekörner) gewonnen werden, nach Position 3/Punkt 2 

Buchstabe „a“ zu verzollen. /
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des vvarenk. Beirats 

vom 9. 2. 1926.)
■|1 102) Das Nährmittel „Biomalz“.
1  . Pos. 13 P. 2.
., Dieses Malzpräparat mit einer Beimischung von 
SKalk-Phosphorsalzen von der Konsistenz und dem Aus
sehen von Honig und mit Malzgeschmack, das in luft- 
oidicht verchlossenen Blechdosen ankommt, ist seiner 
r Bestimmung entsprechend, nach Position 13 Punkt 2 
ejals nicht besonders genanntes Nährpräparat zu verzollen. 
ß Dagegen ist „Biomalz“ , das mit Etiketten und 
Keldamebroschüren versehen ist, die die Krankheiten 

yiaufmhren, bei denen dieses Präparat angewandt wird, 
■ Sonderheilmittel zu betrachten, dessen Einfuhr ver- 
i, 1SL da es nicht in dem Sonderverzeichnis der

emiuhrerlaubten Mittel steht.
‘ 103) Elastischer Gelatineleim in Gestalt von Bändern.

Pos. 43 P. 3.
s) Einen Bestandteil des Vervielfältigers bilden Papier- 
«obander, die mit einer dicken Schicht von elastischem

$ -------------*----------------------- ------------------------- -

Leim, der aus einer Mischung von Gelatine und Glyzerin 
bereitet ist, überzogen und auf eine eiserne Weile auf
gerollt sind.

Da in der genannten Ware der elastische  ̂Leim das 
überwiegende Material bildet, sind, den Bestimmungen 
des Art. 7 der Verordnung über den Zolltarif ent
sprechend, obige Bänder nach Position 43 Punkt 3 
als „elastischer Leim“ zu verzollen.
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 23. 2. 1926.)

104) Gefettetes gespaltenes Leder mit eingepreßten 
Narben bezw. Mustern.

Pos. 55 P. 5.
Gespaltenes, sogar gefettetes Leder mit eingepreßten 

Mustern unterliegt ohne Rücksicht auf die Form der 
Muster der Verzollung nach Position 55 Punkt 5 des 
Zolltarifs als Leder mit Einpressungen bezw. mit ein
gepreßten Narben.

Die Verzierung des gespaltenen Leders durch ein 
Muster ist ausschlaggebend für seine Zuteilung zum 
Punkt 5 der Position 55.
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 13. 4. 1926.)

105) Großes gespaltenes Rindsleder.
Pos. 55 P. 5.

Großes gespaltenes Rindsloder, das nach dem Muster 
von Galanterieleder bezw. Sämischleder hergestellt und 
zum Beziehen für Möbel oder zur Herstellung von 
Brieftaschen, Einbänden, Futteralen und dergl. 
Galanteriewaren bestimmt ist, unterliegt der Verzollung 
nach Position 55 Punkt 5 des Zolltarifs als Galanterie
leder, obwohl es von großen Tieren stammt.
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 5. 10. 1926.)

Polen
Der Produktionsstand der polnischen 

J  Ziindholzindustrie.
(JiL “f?  den typischen Inflationsgründungen, wie sie die 
Nachkriegszeit in Polen auslöste, gehört die Zündholz- 
|maustne, die in den letzten Jahren eine eigenartige 

^¡Entwicklung genommen hat. Vor dem Kriege waren 
pP1' .heutigen Polen nur 6 Fabriken kleineren Umfanges 
’Jo f ’ d*e dlre Standorte in den rohstoffreichen Gebieten 
J p St' U11d Kongreßpolens wählten. Indessen war ihre 

Produktion viel zu gering, um als Faktor der ein
heimischen Bedarfsdeckung bestimmend ins Gewicht 

T u tallen. Erst nach dem Kriege und insbesondere 
’ Pn, e.r dem Einfluß der Inflation entstanden neue Zünd- 

■ oizJabriken, die nicht nur den Binnenmarkt zu be
herrschen suchten, sondern auch im Auslande Fuß zu 
lassen bestrebt waren, wobei ihnen der Währungsverfall 
Jjhsotern zu gute kam, als sie den größten Teil ihrer 
ttoh- und Hilfsstoffe aus einheimischen Quellen schöpfen 
Wid bei den niedrigen Reallöhnen ihre Ueberschüsse 

!'el u Dumping-Preisen absetzen konnten. So stieg die 
hl der Betriebe bis zum Jahre 1924 auf 20, wovon 

®egen Ende des Jahres noch 19 Fabriken mit 2814 
Arbeitern tätig waren. Ihre Gesamtproduktion war 

¿¡Bereits auf 556165 Tausend Schachteln je 60 Stück 
Bfugestiegen, was Polen schon ermöglichte, einen Teil 
«es Ueberscliusses, nämlich 7329 Kisten (je 5000 
Päckchen) zu exportieren.

ra_. Unter dem Drucke der Wirtschaftskrise und durch 
jjuie staatliche Monopolisierung dieses Industriezweiges

mußten schon im Jahre 1925 einige Betriebe liquidiert 
werden. Ihre Zahl ging bis Ende 1925 auf 16 Fabriken 
zurück, ebenso reduzierte sich die Zahl der beschäftigten 
Arbeiter auf 2129. Trotzdem ist die Produktion in diesem 
Jahre weiter gestiegen und erreichte 671898 Tausend 
Schachteln, d. h. es wurden gegen das Vorjahr rund 
20% mehr produziert, Nach Durchführung des Zünd
holzmonopols, die eine _ Anlehnung _ der polnischen 
Fabriken an den schwedisch-amerikanischen Zündholz
trust, die „Svenska Tändsticks-Aktienbolaget“ , Stock
holm bezw. an die amerikanische Tochtergründung, 
die „International Match Corporation“ zur I  olge hatte, 
trat die polnische Zündholzindustrie in eine völlig neue 
Entwicklungsphase. Vor allen Dingen wurde eine 
weitere Anzahl von Betrieben stillgelegt, so daß im 
verflossenen Wirtschaftsjahr 1926, nachdem der Monopol
vertrag mit der „International Match Corporation“
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rechtsverbindlich wurde, nur noch 9 Fabriken pro
duzierten. Allerdings hat sich im Vergleich mit dem 
Vorjahre, sowohl ihre Belegschaftsziffer vergrößert 
und erreicht nach dem Stand vom Dezember insgesamt
2226 Arbeiter. Ebenso zeigt die Produktion eine er
hebliche Aufwärtsbewegung, denn indem sie insgesamt 
811457 Tausend Schachteln erreichte, übertraf sie das 
Jahr 1924 um nahezu 46%.

Bei Berücksichtigung der einzelnen Gebietsteile 
ergibt sich, daß die Mehrzahl der tätigen Betriebe in 
Kongreßpolen produziert. Die 5 hier tätigen Fabriken 
beschäftigten Ende Dezember 1926 insgesamt 1182 
Arbeiter bei einer Gesamtproduktion von 415 650 Tausend 
Schachteln. In  Westpolen, d. h. in den ehemals 
preußischen Provinzen beschäftigten die zwei Fabriken 
280 Arbeiter und ihre Gesamtproduktion betrug 97 663 
Tausend Schachteln. Ferner produziert eine Fabrik in 
Schlesien bei einer Belegschaftsziffer von 249 Arbeitern; 
ihre jährliche Erzeugung erreichte 139465 Tausend 
Schachteln. Die in Ostpolen tätige Fabrik hat größeren 
Umfang, denn sie beschäftigte im letzten Jahre. 403 
Arbeiter und produzierte 110703 Tausend Schachteln. 
Schließlich ist eine Zündholzfabrik in Südpolen mit 
112 Arbeitern tätig, deren gesamte Jahresproduktion 
47 976 'hausend Schachteln erreichte.

Bei ausreichender Rohstoffbasis zeigt also die 
polnische Zündholzindustrie eine zunehmende Produktiv

kraft und da die Verbrauchskapazität des h jU) 
marktes sich kaum in demselben Verhältnis p, v 
lassen wird, wird Polen die Erschließung « w  
Märkte mehr denn bisher in den Vordergrund t re 
Absatzpolitik stellen müssen. So sieht denn a>Mu 
Monopolvertrag mit der I. M. 0. vor, daß die ßfr I 
Produktion über den Inlandsverbrauch hinaus miJAez 
V3 der inländischen Verbrauchsspanne für Expodfflti 
betragen soll. Auch hieraus folgt also, daß nü®ft 
weiteren Produktionssteigerung schon in der B*f ed 
Zeit zu rechnen sein wird. ;at

m

Briefumschlagfabrik
Hansa A. G.
Danzig, Weidengasse 35/38

liefert als Spezialitäten
Fensterbriefumschläge

Musterbeutel
in jeder Ausführung

Finanzierung der diesjährigen polnischen 
Zuckerernte. mi

„Sop“ berichtet aus Warschau: In
Hiesige Blätter berichten aus London, dä.ies< 

Verhandlungen der Vertreter des Verband^ oc 
Zuckerindustriellen Kongreßpolens und einer «• 
lischen Finanzgruppe wegen Aufnahme einer fts 
Anleihe mit Erfolg abgeschlossen wurden Inf 
englische Einanzgruppe unter Führung der ®ei 
Overseas Bank, die seit längerer Zeit die po r̂fa 
Zuckerindustrie finanziert, hat, sich für die Geiwln 
einer neuen Anleihe in der Höhe von 680 000 * I  
Sterling bereit erklärt. Die polnischen Zuckerfpbn 
werden mit Hilfe dieser Anleihe die ZuckerkaÄe 
1927/28 durchführen. )AV

Übersetzungs-Institut ln
Richard Decke, beeidigter Dolmetscher

DABiZld, Hnndegasse 75 A
5r

Polnische Gesuche 6g(
wegen Zoll, ¡Steuer, Fracht etc. )rg

Sämlliche ausländische Korrespondenz und Reklamesa^
.......... ..... —

Deutsches Reich —  Übriges Ausland
Vereinfachte Zollabfertigung im Luftverkehr.

Laut einer Verfügung der Oberpostdiroktion Berlin
Lübeck, Warnemünde, Saßnitz und Stettin

|Iai

deutsch-polnischen Grenzübergängen Firchau
werden vom 15. Juni dieses Jahres ab die mit den Schneidemühl Zollbf. Grenze, Kreuz GrensA
-fll "V *T\ i 1 V I* i XT * 1 1  nn f l  1,1 A v, r r  /~» Uurtnisln/ll L.X v* r-w r \ \ \ 7  aL uCA “Flugzeugen der Deutschen Luft-Hansa eingehenden 
zollpflichtigen Pakete auf dem Zentralflughafen in

Bentschen Grenze, Fraustadt Grenze, Wehrse
n u n jy r  1AW1A UA£̂ KjX-L X. CA IAA C UJlll ILJUAAUI mAiUCiAUAVAA AJ A

Tempelhof zollamtlich abgefertigt, damit äurch den 
umständlichen Transport zum Hauptzollamt und die 
langwierige Abfertigung daselbst kein unnötiger Zeit
verlust bei der Zustellung von Luftpostpaketen ent-

Freyhan Grenze, Costau Grenze, Pluder Grenze,
Grenze, Beuthen O.-S. Grenze, Borsigwerk 
Hindenburg O.-S. Grenze und Sosnitza-Nensa ; 
ermäßigte Frachten für Weizen, Roggen, Gerst0’A AV**. .. VXWVAA, AUVÖ^VAA, |*

Hirse, Buchweizen und Mais (Kukuruz) vorsiel-
steht. Dank dieses neuen Entgegenkommens ist zu
den mannigfaltigen Vorteilen, geboten durch die 
dreimal schnellere Beförderung mit dem Flugzeug 
und die sorgsame Behandlung der Sendungen auf 
dem Transport selbst, noch ein weiterer großer Vorteil 
hinzugekommen, der von der Geschäftswelt, welche 
sich schon lange unseres jüngsten Verkehrsmittels bei 
dem Versand ihrer Waren bedient, m it großer Freude 
begrüßt wird und hoffentlich auch unter den bisher 
dem Luftverkehr fremd Gegenüberstehenden neue 
Interessenten heranziehen wird.

Die neuen Frachton betragen beispielsweise^-
'•nr'lm WomKm’iV-- (̂ vaY\r/j6

f ]
Tt

Strecke Hamburg—Sclineidemühl Zollbf. Gren^jjißar 
Hamburg-Beuthen Grenze 206, für Hamburg"/”/, : 
bürg Grenze 205, für Stettin—Schneidemühl ¡prs 
Grenze 64, für Stettin—Beuthen 166 und für ^ l|;fg 
Hindenburg Grenze 165 Reichspfennig per W  nz(
15-Tonnenladungen. ¡,¡911

Die dadurch eintretende Ermäßigung beträ^las 
über der bisherigen Frachtlage durchschnittüc f  j, 
30 Prozent.

Frachtermäßigung für die doutscho Seohatoneinfuhr 
von Getreide nach Polen.

Vereinfachung dos Verfahrens hei den 
der U. d. S. S. It. im Ausland

Die zahlreichen, auch in der Sowjet-Presse'1 
wiederkehrenden. Klagen über die UmständlE/W*

Die Deutsche Reichsbahn hat mit Gültigkeit vom 
11. Juli im Rahmen des deutsch-polnischen Seehafen-

Lnstanzenweges und über das schlechte FupM’ ,i
iCH ;,>!

tarifs S. D. 5 eine neue Abteilung L  eingeführt, die
für den Verkehr von den deutschen Seehäfen Hamburg, 
Wilhelmsburg, Bremen, Bremerhaven-Wesermünde,

des russischen Abnahmeap parates bei staath0' (,)t 
käufen aus dem Auslande haben die Sowjet y 
zu oinor durchgreifenden Neuregelung nF 
fachung des Instanzenweges veranlaßt:
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* Bisher wurden die einzelnen Anträge auf Erteilung 
Importlizenzen zunächst über die Auslandsab- 

tf ,mg des Obersten Yolkswirtsqhaftsrats geleitet. Jetzt 
4 v orgesehen, dalj von den Bestellern allgemeine

t i 10n?  (Jah.res;; Halbjahres- und Viertel- 
[C'Yr ". ■ iansc i age) unmittelbar den entsprechenden

i ^ ge^ i - s0berSten Y ° lkswirtschaftsrats 
/  I rljlfu?g und Bestätigung vorgelegt werden. Diese 
jezifikationen werden dann von den Industriever- 
J W e n  der Ausländsabteilung übermittelt, die sie
i d e r  zuzulm ten*W  " r r "  2 ,Tagen den B este lle rn  ecler zuzuleiten hat. Diese legen dann die Snezi-
:ationen unmittelbar dem Handelskommissariat vor 

d .  beantragen die Erteilung der erforderlichen Lizenz.
3 bisher bestellende Lizenzausschuß des Handels- 
munssanats wird aufgelöst und die LizenzertSlung

älSeD Steile61̂ ?  ofUh {^landsoperationen übertragen js.ese bteile ist gehalten, die Lizenz binnen einer
f ° A6 f U / ‘ u  ? '  Alj ch die Importausschüsse bei 
£ Ausländsabteilung des Obersten Volkswirtschaft^
0  werden aufgehoben und die Irnn ovH ^r .

■ in it ig  von den einzelnen Industrieve?wa tu n g ifd e s
f e r  * * *  - • *  Ä tuüüutj, m e r iu r  is t eine F r is t von 7 hie on rrC
1 nach der Spezifikation vorgesehen. ^ ^orL 

Die Klagen über das schlechte Funktionieren des

k ü n f%  durch neue m ner- ■s ische  Fachkreise ve rs tä rk t w erden soll.

t u t e  H U -  Mustern ,md Warenzeichen 
aut ,lor leipziger Messe.

«■ Ä T S r  Ä S  A ?  M chm m istere
esete vom 18. M arl 1904 i A  A ' n ' " ' ?  
¿gesehene Schutz von E r f iX n ? flf ' Ä, I S> 141
I b e T l I “  J “ , %  «»  ™ »  28. "AuKn“ t  g *

w - t a t e Ä ä Mustora6sL
t  Schwedische Schiffahrtssubsidien.

jlandelsaintW |Y°rSCr lla?, des .'.Kommerskollegium“ 
|  bamb) sollen die Reederei „Nordstjernan“ eine

Anleihe von 0,5 Mill. Ivr. für den Kauf eines 7350 t 
d. w. Motorschiffs, die Reederei „Rex“ von 50 000 Kr., 
die „Transatlantic“ von 0,3 Mill. Kr. und die „Trans
pacific“ von 0,55 Mill. Kr. als Beitrag für zwei 
bestellte Motorschiffe erhalten.

(Scandinavian Shipping Gazette, 27. 6. 27. o.)

Jeden Dienstag Probewasdien
n u r in  der

Vertriebsstelle für Protos-Erzeugnisse
Jopengasse 65  ■■ T e l. 274  69

5 0  -Citer llJöscfte w aschen  
k o s ten  S a ld e n  1 .75

Bearbettungsmefhoden rumänischer Walnüsse.
(Bericht der Firma Gehr. Jaglom-Danzig.)f1 E i'F a l

irrten  N ü s ^ Ŝ emn ß herrschen Unklarheiten darüber, welche 
•gearbeitet werden " ,umamen exportiert, wie sie benannt und

!erschip-ba1ii? arheit  ist teilweise darauf zurückzuführen, daß 
fach BearüoU rumämsche Ablader ein und dieselbe Nuß 
l’ie vom-oc6 u anders benannt haben. So wurde z. B. 
nzelnen E aneno *?uß“ al‘s »gebleichte“ bezeichnet. In  

tön Veri.,7») en ve>',ia.niden sogar Käufer in den Kontrakten 
itds eio-P„ fu  f  »gebleichte“ oder „gewaschene-gebleichte“ , 
'uß f . 7 i ^  garnicht der Beai'beitung der gewaschenen 
'ichterA  ̂ ttC j .. R a^ cr ist es in  erster Reihe zwecks 
,üsse io „ VeirSn n erforderlich, eine Einteilung der

f.ethocfe . acJl Beschaffenheit, Provenienz und Bearheitungs- 
ie verw.fi1 m achenund ?me eingehende Aufklärung über 

feoüiedenen Bearheitungsmethoden zu gehen.
L  Naturnüsse des Altreiches,

I I .  Naturnüsse aus Moldau u. Beßarabien, 
H b  gewaschene Nüsse in  Salzsäurelösung, 
IV . gewaschene Nüsse in Chlor,

V. geschwefelte Nüsse,
VI. gesiebte Nüsse.

Die Sorten I  und I I  sind von chemischen Prozeduren 
unbeeinflußte Nußqualitäten, die einwandfrei gesund sind 
und auch im  natürlichen Zustande zum Export gelangen. 
Es is t natürlich hei diesen Nüssen nicht zu vermeiden, daß 
mr . äußeres Aussehen weniger repräsentabel ist, w eil stellen
weise grüne bchalenteile, die sich m it freier Hand nicht 
gänzlich entfernen lassen, Zurückbleiben und infolge des 
Antrocknens als kleine, oftmals auch größere, schwarze 
li lecke an der Nuß haften bleiben. Die Nüsse vom A ltre ich  
unterscheiden sich zum Nachteil von den Nüssen aus 
Beßarabien und Moldau durch D ickschaligkeit (sogenannte 
bteinniisse) und kleinen schwer zu entnehmenden Kernen. 
Die Nüsse aus Beßarabien und Moldau dagegen sind dünn
schaliger und vollkernig. Info lge dieser Vorteile und des 
guten Geschmacks wegen werden diese Nüsse in  der Regel 
m it $ 1.— bis $ 2.— teurer bezahlt.

b amtliche Qualitäten, die aus Rumänien geliefert werden 
werden seitens reeller Lieferanten gesiebt oder sortiert, um 
die ganz kleinen Nüsse zu entfernen. Daher g ib t man heim 
Verkauf von gesiebten Nüssen stets die Größe der Siebe an, 
durch die die Nüsse gesiebt werden.
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I I I .  Diese Nüsse werden in einer 30 bis 40%igen Salz

säure-Lösung gewaschen und in der Sonne getrocknet. Sie 
sind vom hygienischen Standpunkt aus vollkommen ein
wandfrei- Bei genügender Sonne verschwindet der Salz
säuregeruch; werden die Nüsse der Sonne nicht genügend 
ausgesetzt, so verbleibt ein geringer Salzsäuregeruch 
der aber m it der Zeit verdunstet. Der Kern w ird  
überhaupt n icht beeinträchtigt. Diese Waschprozedur 
entfernt die Beste der grünen Schale, so daß die Nuß ein 
gutes Aussehen erhält. Die erwähnte Waschprozedur be
währt sich in  technischer Vollkommenheit besonders in 
Beßarabien, da dort die Bearbeitung durch eine auf diesem 
Gebiet ausgebildete Arbeiterschaft vorgenommen w ird  und 
in  dieser Gegend die gesuchte dünnschalige Nußqualität 
vorhanden ist. Im  Altreiche dagegen ist weder die ge
eignete Nußqualität, noch die qualifizierte Arbeiterschaft 
vorhanden, so daß fast alle 100% der gewaschenen Nüsse m 
Beßarabien und teilweise in  dem Beßarabien naheliegenden 
Moldau-Gebiet hergerichtet werden. W ir  decken a lljährlich 
unseren Bedarf zu 80% von beßarabischen Provenienzen, 
um das Beste zu liefern undi unterhalten eigene großange
legte Wäschereien, um dem vielfachen Mißbrauch der Wasch
prozeduren vorzubeugen. Unter anderem besteht dieser Miß
brauch darin, daß man zur Salzsäurelösung Chlorextrakt bei
mischt, um die Nüsse leichter ganz hell zu machen, wodurch 
aber die Gesundheit des Kerns beeinträchtigt w ird. Bei den 
Wäschereien sind Sortierungsanlagen, die es ermöglichen, 
den sich durch die Waschprozedur ergebenden Bruch, so
wie die nicht ganz geschlossenen Schalen von den fü r den 
Export bestimmten Nüssen auszulesen. Diese Auslese ist 
sehr kostspielig; im  Vorjahre ergab sich z. B. ein Ausschuß 
von zerbrochenen und nicht dichtgeschlossenen Nüssen von 
30%, die zum Export n icht zugelassen wurden. W ir  sind 
auch je tz t diesem Prinzip treu geblieben. Die Herstellung 
dieser Nüsse is t nicht nur von der Reellität des Abladers 
abhängig, sondern erfordert auch Pachkenntnisse und ent
sprechende Einrichtungen. .

Sorte IV . Die Nüsse werden m it Chlor-Extrakt unter 
Beimischung eines kleinen Teils Schwefelsäure präpariert und 
sehen ausgesprochen hell und schön aus, was auf andere 
Weise nicht zu erreichen ist. Doch ist der Kern für 
den menschlichen Genuß gesundheitsschädlich. Diese Wasch
prozedur w ird  von wenigen rumänischen Exporteuren be
trieben und unsererseits als unzulässig verurteilt. Schon 
in den Normaljahren, in denen die harte Nußschale einwand
fre i gesund ist, kann die Nuß dem ätzenden Chlor-Extrakt, 
da der Kern angeriffen w ird, nicht widerstehen, geschweige 
denn in der letzten Nuß-Campagne, wo die Nußschale eine 
krankhafte dünne war, so daß der Kern durch eine der
artige Bearbeitung ganz ungenießbar gemacht wurde.

Sorte V. Diese Nüsse werden nicht gewaschen, sondern 
einem Schwefelqualm ausgesetzt. Die zur Schweflung_ ge
langenden Nüsse werden in Säcke ge fü llt und in einem 
gänzlich hermetisch geschlossenen Raum untergebracht, in 
dem der Schwefel in  geräumiger M itte  des Raucher Objektes 
unter Feuer gesetzt w ird. Nachdem die W are etwa 24 Stunden 
dem Schwefelqualm ausgesetzt w ird, werden die Nüsse aus 
diesem Raum entfernt. Die Ware erscheint hierdurch in  
einem gebleichten Zustande, sie ist aber weniger rein und 
nicht so schön im Aussehen, wie die in  Salzsäure gewaschene. 
H insichtlich des Geschmacks und des gesikidheitlichen Zu
standes sind diese Nüsse den in  Salzsäure gewaschenen an
nähernd gleichwertig, stellen sich aber b illiger, da die Be
arbeitungskosten b illiger sind und auch schneller vor sich 
gehen. Bei Herstellung dieser Nüsse kommt es sehr viel 
darauf an, aus welchen Naturnüssen sie produziert werden. 
Die Sortierung spricht dabei auch vie l mit. W ir  haben diese 
Bearbeitung n icht gerne gehabt, da die Gesundheit der hier
m it beschäftigten Arbeiter, bei n icht genügenden Maßregeln, 
gefährdet ist. W ir  haben jedoch in diesem Jahre die ent

sprechenden Maßregeln getroffen und werden in 
Jahre auch mehr von diesen Nüssen auf den M arkt » 
da wie bereits erwähnt, dieselben bei richtiger Bear0 
kernig gesund bleiben und das Aussehen verbessern-

Sorte VI. Es werden 2 Sorten gesiebte Nüsse ff 
durch 28 mm und 30 mm. Verwendet werden hocM 
beßarabische Nüsse. W ir  möchten unterstreich® 
reelle Ablader alle gelieferten Sorten, auch wenn 
Durchschnittsqualität der Ernte bezeichnet werden, so>j 
damit die kleinen und nicht geschlossenen Nüsse fl®, 
nommen werden können. Diese Aussortierung ist 
redend sehr kostspielig, hat aber den Vorteil, daß j1' 
qualität zu ihiem Vorteil verändert w ird. Der Abi» 
gezwungen, fü r solche Ware $ 1-— bis $ 2. mehr 
langen, was auch seitens der Kundschaft bew illig t ■;

Dieses is t der Hergang bei einem normalen Aus« 
Ernte im Gegensatz zur letzten krankhaften Ernte, 
zeitigte eine außergewöhnliche dünne Schale in Bels 
dagegen im Altreiche einer der beßarabischen im Norm, 
gleichenden Normal-Dünnen-Schale- Die Nüsse, die 
arabien gewaschen und hergestellt werden, haben V  
verschiedenartigen Waschprozeduren argen Se_ha% 
nommen, indem der nachteilige Einfluß auf den Kemnommen, indem der naentemge nannuis aui uen i'ri 
ausgeblieben ist. Dabei ist sehr w ichtig  zu bemerk®» 
infolge der schwachen Schale, diese der etwas Jml n i O l g e  ClOl Ö C IlW c lO Ilc IL  k)OIlaiI.Ü* L llC öO  vaoa K j v y v t *

dauernden Waschprozedur n icht standhalten konnte. 
Exporteure haben diesem W aschextrakt einen kleinel‘|| 
zentsatz Chlor beigegeben, wodurch diel Nuss®., 
sehr schnell und leicht hell gemacht, jedoch ™ g f( | 
wurden. Dabei wurde auch das Ziel verfolgt, durcB 
beimischung die Reinigungsprozedur abzukürzen, V 
Ware früher auf den M arkt zu kommen, da dam»J . 
Preise notiert wurden. Es war daher nicht zu ver 
daß soviel K lagen im Vorjahre über die gewaschen 
geführt wurden und die geschwefelten und insbesonV 
naturellen Nüsse selbstredend bessere Anerkennung 1| 
Es soll nicht unerwähnt gelassen werden, daß die vo r«  
Ernte nicht nur in Bezug auf die Schale krankt», 
sondern in verschiedenen D istrik ten  auch der Kß‘: 'j 
vollständig gesund war. . ,J B

W ir  haben m it Gegenwärtigem die Bearbeitung «V 
bei der letzten Nuß-Campagne klargelegt und möckU 
drücklickst darauf aufmerksam machen, daß die , 
vieler Importeure, die das Waschen und Schwefeln ; 
heitlich darstellenden Reinigungsprozeß anseken, nick , 
ist. W ir  unsererseits präparieren die gewaschene1 j 
ausschließlich m it Salzsäure und haben übrigens 
ausgesehen, daß die verfehlte Präparierung seiten .f liU ö fjü Ö C U C ft)  y AHU )  U IO  vo iiv JA iic vz  V __ .
schiedener rumänischer Exporteure zur -Verstimm 
Kundenkreis führen w ird. J

Es empfiehlt sich, daß die Importeure und Kons% 
ihre Aufmerksamkeit auf die einwandfrei gesunde »J  
Nuß lenken, die von ökonomischen, wie auch hygi J  
Standpunkte aus zu empfehlen ist. Wenn diese m  Vr 
im Aussehen nicht so schön wie die andern r in  ^  
stellen sie sich den gewaschenen gegenüber um ? I 
$ 3.— per 100 kg billiger. . , _ T . ^

Da das konsumierende Publikum sehr viel W eri' j  
Aussehen legt, können w ir als Fachleute m it rum»!  
wissen dem Im porteur die gewaschene und m zwei1 J
die geschwefelte Nuß empfehlen, da bei halbwegs »J 
Ernte nach unseren Erfahr ungen die beßarabische 
Nuß, in einer entsprechend schwachen Schwele« J

l  • i T _ 11    .. /V...» lli-g  f  1 .-v». A ..nriAnA»! H flfi !J.i U j III vlllvl Uiilö pi üvniow'A  ̂ • a I '
waschen, eine tadellose Qualität im  Aussehen wie 
schmack darstellt. . . , A.r l̂

Selbstredend muß man stets m it einer mehr oaei j  
normalen Ernte rechnen. E in derart schlechter A m 
Ernte in Bezug auf kranke Schale wie im VorjaW« f 
seit Jahrzehnten nicht vorgekommen und m der m 
nicht zu befürchten. .
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